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Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant,  

 
insbesondere das Wachstumschancengesetz bringt eine Vielzahl an rechtlichen Änderungen. Allerdings befindet sich 
dieses Gesetz noch im parlamentarischen Verfahren und einige Punkte sind umstritten, so dass deren Umsetzung 
unklar ist. Wir stellen insbesondere die Punkte vor, die aktuell Handlungsbedarf hervorrufen können. 
 
Daneben sind zum Jahreswechsel weitere Aspekte zu beachten. So steigt zum 1.1.2024 der Mindestlohn und damit 
auch die Minijob-Grenze an. Aber auch die in 2023 ergangene Rechtsprechung gibt Anlass, bestehende Strukturen 

und Verträge zu überprüfen und ggf. anzupassen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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I. FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

1. Wachstumschancengesetz: Besteuerung 

Dezemberhilfe 2022 soll entfallen 

Die einmalige Entlastung durch die Gas- bzw. Wärme-
preisbremse (sog. Dezemberhilfe 2022) ist nach gelten-
der gesetzlicher Regelung als sonstige Einkünfte zu er-
fassen, soweit sie nicht bereits zu einer anderen Ein-
kunftsart gehört. Da die Anwendung dieser Regelung 
einen großen Aufwand auf Seiten der Stpfl. und auch 
einen erheblichen Vollzugsaufwand der FinVerw aus-
löst, sollen diese rückwirkend aufgehoben werden. 
 
Hinweis: 
 
Steuerpflichtig ist auch die einmalige Energiepreispau-
schale für Arbeitnehmer sowie für Rentner und Pensi-
onsempfänger. Hinzuweisen ist darauf, dass im Fach-
schrifttum ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit die-
ser Besteuerung erhoben werden. Insoweit ist nun auch 
vor dem FG Münster unter dem Az. 14 K 1425/23 E ein 
Verfahren anhängig. Es ist zu prüfen, ob Einkommen-
steuerbescheide, in denen sich die Energiepreispau-
schale steuererhöhend ausgewirkt hat, offengehalten 
werden sollen. 

2. Steuerermäßigung für Dienst- und Hand-

werkerleistungen im Privathaushalt 

Bei der Einkommensteuer können nebeneinander fol-
gende Steuerermäßigungen in Anspruch genommen 
werden: 
 
– 20 % der Aufwendungen im Privathaushalt für 

haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse 
und haushaltsnahe Dienstleistungen wie Ra-
senmähen, Fensterputzen oder Pflegeleistungen, 
höchstens 4 000 € p.a. und 

 
– 20 % der Aufwendungen für Handwerkerleistun-

gen, also alle im eigenen Haushalt getätigten Re-
novierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen, höchstens aber 1 200 € p.a. 

 
Handwerkerleistungen sind nur begünstigt, wenn 
sie im räumlichen Bereich eines vorhandenen 
Haushalts erbracht werden. Damit scheiden 
Handwerkerleistungen, die die Errichtung eines 
„Haushalts“, also einen Neubau, betreffen, aus. 

 
Handlungsempfehlung: 
 
Für die Steuerermäßigung werden nur der Lohnanteil 
sowie Maschinen- und Fahrtkosten, nicht dagegen 
der Materialanteil, berücksichtigt. Sollten die Höchstbe-
träge in 2023 noch nicht ausgeschöpft sein, ist zu über-
legen, geplante Leistungen noch in das Jahr 2023 vor-
zuziehen. Zu beachten ist, dass die Steuerermäßigung 
nur bei Vorliegen eines Nachweises gewährt wird; es 
muss also über die Leistung eine Rechnung vorliegen. 
Da eine Barzahlung für die Steuerermäßigung nicht an-
erkannt wird, muss die Rechnung noch in 2023 durch 
Überweisung bezahlt werden, um die Kosten in 2023 
noch geltend machen zu können. 
 
 

Sofern die Höchstgrenzen in 2023 (Handwerkerleistun-
gen max. 6 000 € und daneben haushaltsnahe Dienst-
leistungen max. 20 000 €) bereits ausgeschöpft sind, 
sollten die Zahlungen erst in 2024 erfolgen.  
 
Hinzuweisen ist auf folgende aktuelle Entwicklungen: 
 
– Wird auf dem privat genutzten Einfamilienhaus 

eine Photovoltaikanlage errichtet und fällt diese 
unter die mittlerweile eingeführte Steuerbefreiung 
(installierte Leistung laut Marktstammdatenregis-
ter bis zu 30 kWp), so gewährt die FinVerw für die 
bei der Errichtung der Anlage entstandenen Kos-
ten die Steuerermäßigung für Handwerkerleistun-
gen. Das heißt, der angefallene Lohnaufwand für 
die Montage kann i.H.v. 20 %, maximal 1 200 € 
geltend gemacht werden. 

 
– Kosten für ein Hausnotrufsystem, welches im 

Notfall lediglich einen Dritten verständigt, selbst 
aber keine Hilfestellung beim Betroffenen leistet, 
können nicht geltend gemacht werden. Insoweit 
fehlt es an dem notwendigen Bezug der Leistung 
zum Haushalt des Stpfl. 

 
– Vom Stpfl. getragene Handwerkerkosten für die 

selbstgenutzte Wohnung können auch dann ange-
setzt werden, wenn die Wohnung selbst unentgelt-
lich – z.B. von einem nahen Angehörigen – über-
lassen wurde. 

 
– Bestätigt hat die Rechtsprechung, dass auch Mie-

ter die Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen gel-
tend machen können. Der Nachweis der getrage-
nen Kosten erfolgt über die Wohnnebenkostenab-
rechnung, eine Hausgeldabrechnung oder eine 
sonstige Bescheinigung durch den Vermieter bzw. 
den Verwalter einer Eigentumswohnung. 

 

II. FÜR ARBEITGEBER UND ARBEIT-
NEHMER 

1. Steuer- und beitragsfreie „Inflationsausgleichs-
prämie“ von bis zu 3 000 € weiter möglich 

Zur Milderung der Folgen der stark gestiegenen Preise 
hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, dass 
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern eine steuer- und bei-
tragsfreie „Inflationsausgleichsprämie“ von bis zu 
3 000 € zahlen können. Steuerfrei sind Leistungen im 
Zeitraum vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024. Die 
Steuerfreiheit von max. 3 000 € je Dienstverhältnis gilt 
jahresübergreifend. Es ist daher unerheblich, ob der Ar-
beitgeber in diesem Zeitraum seine Leistung in einem 
Betrag oder verteilt in mehreren Zahlungen erbringt. Be-
stehen in dem Begünstigungszeitraum mehrere Dienst-
verhältnisse, so kann die Prämie mehrfach (je Dienst-
verhältnis bis zu 3 000 €) in Anspruch genommen wer-
den. Für den Arbeitgeber liegen insoweit steuerlich ab-
zugsfähige Betriebsausgaben vor. 
 
Die Nutzung des Steuerfreibetrags ist im Grundsatz für 
die Arbeitgeber freiwillig. Eine solche „Inflationsaus-
gleichsprämie“ kann ggf. tarifvertraglich vereinbart wer-
den.  
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Die Steuerfreiheit kommt nur auf Arbeitgeberleistungen 
zur Anwendung, die zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn erbracht werden. Ausgeschlossen ist 
die Steuerfreiheit also z.B. im Falle einer Gehaltsum-
wandlung oder bei der Abgeltung angesammelter Über-
stunden. Auch bei dauerhaften Lohnerhöhungen findet 
die Steuerfreiheit keine Anwendung, da nur Zusatzleis-
tungen begünstigt sind. Möglich ist es aber, z.B. ein frei-
williges Weihnachtsgeld als steuerfreie „Inflationsaus-
gleichsprämie“ auszuzahlen. 
 
An den Zusammenhang zwischen Leistung und Preis-
steigerung werden keine besonderen Anforderungen 
gestellt. Es genügt der Bezug auf die Steuerbefreiungs-
vorschrift in der Lohnabrechnung. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Aktuell und noch bis zum 31.12.2024 besteht somit die 
Möglichkeit, den Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn eine solche steuer- und abga-
benfreie Prämie zu gewähren. Dies kann auch gestreckt 
über mehrere Monate erfolgen. 

2. Rechengrößen der Sozialversicherung für 2024, 
Beitragssätze Sozialversicherung 

Die maßgeblichen Rechengrößen für die Sozialversi-
cherung werden alljährlich an die Einkommensentwick-
lung angepasst und stellen sich für 2024 wie in der 
Übersicht „Beitragsbemessungsgrenzen“ aufgeführt 
dar. 
 
Übersicht: Beitragsbemessungsgrenzen 
(Tabelle siehe Anhang)  
 
Die Beitragssätze zur Sozialversicherung stellen sich 
nach jetzigem Stand wie folgt dar:  
(Tabelle siehe Anhang)  
 
Sinken wird allerdings der Umlagesatz für das Insol-
venzgeld, so dass sich für die Arbeitgeber eine gewisse 
Entlastung ergibt. Mit der Rechtsverordnung wird der 
Umlagesatz für das Insolvenzgeld für das Kalenderjahr 
2024 abweichend vom gesetzlichen Umlagesatz 
(0,15 %) auf 0,06 % herabgesetzt. 

3. Sachbezugswerte für 2024 

Werden den Arbeitnehmern kostenlos oder verbilligt 
Verpflegung, Wohnung oder Unterkunft zur Verfü-
gung gestellt, liegen sog. Sachbezüge vor. Diese sind 
Teil des Arbeitslohns und deshalb als „geldwerter Vor-
teil“ steuer- und sozialversicherungspflichtig. Zu bewer-
ten sind diese Sachbezüge nach den Ansätzen der So-
zialversicherungsentgeltverordnung. Die Sachbezugs-
werte entwickeln sich wie in der Übersicht „Sachbe-
zugswerte“ dargestellt. 
 
Übersicht: Sachbezugswerte 
(Tabelle siehe Anhang)  
 
Handlungsempfehlung: 
 
Wegen der vergleichsweise geringen Sachbezugswerte 
kann es günstiger sein, wenn statt Barlohn Sachbe-
züge, z.B. in Form von Restaurantgutscheinen, an die 
Arbeitnehmer ausgegeben werden.  
 

Sachbezüge sind (insgesamt) bis zu einer Freigrenze 
von 50,00 € je Monat lohnsteuerfrei und unterliegen 
auch nicht der Sozialversicherungspflicht. Im Einzelfall 
sollte die Umsetzung einer solchen Gestaltung unter 
Hinzuziehung steuerlichen Rats erfolgen, da die Aner-
kennung von Sachbezügen an enge Bedingungen ge-
knüpft ist. 

4. Gesetzlicher Mindestlohn steigt zum 1.1.2024 
auf 12,41 € und Anhebung der Minijobgrenze 

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1.1.2024 auf 
12,41 € pro Stunde. Das hat auch Auswirkungen auf die 
Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) und den Übergangs-
bereich: 
 
– Auf Grund der dynamischen Bindung der Gering-

fügigkeitsgrenze an den Mindestlohn erhöht sich 
ab dem 1.1.2024 die Geringfügigkeitsgrenze auf 
538 €. 

 
– Entsprechend verändert sich auch die maximal zu-

lässige Überschreitung der Minijobgrenze. Seit 
Oktober 2022 darf die Minijobgrenze innerhalb ei-
nes Zeitjahres nur noch in bis zu zwei Kalender-
monaten überschritten werden. Minijobber dürfen 
in einem Kalendermonat maximal das Doppelte 
der Minijobgrenze verdienen. Ab 2024 sind dies 
dann 1 076 €. Auf das ganze Jahr gesehen ist es 
erlaubt, in begründeten Ausnahmefällen maximal 
das 14-fache der Minijobgrenze zu verdienen, so 
dass diese maximal 7 532 € im Jahr (aktuell: 
7 280 €) verdienen dürfen. 

 
– Der Übergangsbereich geht ab 1.1.2024 von 

538,01 € bis 2 000 €. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Bei Minijobbern ist mithin die arbeitsrechtliche Verein-
barung zu überprüfen. Die entsprechende Erhöhung 
der Geringfügigkeitsgrenze führt dazu, dass Minijobber 
bei Vergütung nach dem Mindestlohn auch in 2024 un-
verändert 43 Stunden pro Monat arbeiten können. So-
mit führt die Erhöhung des Mindestlohns nicht zum Er-
fordernis der Anpassung der Arbeitszeit. Allerdings 
muss die Entlohnung entsprechend angepasst werden. 
 
Daneben ist bei Minijobbern das Auslaufen der Über-
gangsregelung zu beachten. Zum 1.10.2022 wurde die 
Minijobgrenze von 450 € auf 520 € angehoben. Diese 
Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze wurde von einer 
Übergangsregelung für den Lohnbereich zwischen 
451 € und 520 € begleitet. Personen, die am 30.9.2022 
in einer mehr als geringfügigen Beschäftigung versiche-
rungspflichtig waren und seit dem 1.10.2022 aber unter 
die Geringfügigkeitsgrenze fallen, bleiben in dieser Be-
schäftigung längstens bis zum 31.12.2023 versiche-
rungspflichtig, solange das Arbeitsentgelt 450 € über-
steigt. Insoweit besteht nun spätestens zum 1.1.2024 
die Notwendigkeit einer Anpassung des Lohns über die 
dann bestehende Geringfügigkeitsgrenze von 538 €, 
damit eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
erhalten bleibt. Der Lohn muss ab dem 1.1.2024 also 
auf monatlich mindestens 538,01 € angepasst werden. 
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Hinweis: 
 
Allerdings ist zu beachten, dass es etliche Branchen-
Mindestlöhne gibt. Diese werden von Gewerkschaften 
und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt 
und von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. 
Branchen-Mindestlöhne gelten für alle Betriebe der 
Branche – auch für die, die nicht tarifgebunden sind. 
Zum 1.1.2024 werden verschiedene Mindestlöhne nach 
oben angepasst, so z.B. im Elektrohandwerk, in der Ge-
bäudereinigung und im Maler- und Lackiererhandwerk. 
 

III. FÜR UNTERNEHMER UND FREIBE-
RUFLER 

1. Überprüfung und ggf. Anpassung der Steuer-
vorauszahlungen 

Ist aktuell mit einem Rückgang des Ergebnisses zu 
rechnen, so sollte geprüft werden, ob eine Anpassung 
der Steuervorauszahlungen angezeigt ist. Die Herab-
setzung von Steuervorauszahlungen ist stets zu prüfen, 
da dies ein einfaches und effektives Instrument zur 
Schonung der Liquidität ist. Aktuell ist eine Anpassung 
der Steuervorauszahlungen noch in folgendem Rah-
men möglich (längere Fristen bei überwiegend Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft): 
 
– Die Anpassung der Vorauszahlungen für das Jahr 

2022 ist bis zum 31.8.2024 (spätestens bis zum 
Erlass des Einkommensteuerbescheids) möglich 
und kann mittels Vorlage einer (vorläufigen) Ge-
winn- und Verlustrechnung und ggf. Ermittlung 
des steuerlichen Gewinns beantragt werden. 

 
– Die Anpassung der Vorauszahlungen für das Jahr 

2023 ist bis zum 30.6.2025 möglich und kann be-
reits jetzt mittels Vorlage einer aktuellen BWA und 
einer Hochrechnung des voraussichtlichen Jah-
resergebnisses beantragt werden. 

 
– Ebenso sind die Vorauszahlungen für das Jahr 

2024 in den Blick zu nehmen. Diese sind grds. be-
messen nach der zuletzt vorliegenden Steuerver-
anlagung, also einem mehr oder weniger weit zu-
rückliegenden Jahr. Liegt eine nutzbare Planung 
für 2024 vor, so kann auf dieser Basis eine Anpas-
sung der Vorauszahlzungen geprüft und ggf. be-
antragt werden. 

 
Hinweis: 
 
Die Anpassung der Steuervorauszahlungen erfolgt auf 
Antrag des Stpfl. Zwar besteht bei steigenden Gewin-
nen im Grundsatz kein Handlungsbedarf des Stpfl. Den-
noch kann auch in diesen Fällen eine Anpassung zu 
prüfen sein, wenn größere Abschlusszahlungen vermie-
den werden sollen. 

2. Wachstumschancengesetz: Geplante Verbes-
serung der Abschreibungsbedingungen 

Mit dem Wachstumschancengesetz, welches sich aktu-
ell in der parlamentarischen Beratung befindet, sollen 
die Abschreibungsbedingungen für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens deutlich verbes-
sert werden. Vorgesehen sind folgende Änderungen: 
 

Regelung  Aktuelle Regelung  geplant nach Wachstum-

schancengesetz  

lineare AfA  lineare AfA über die 

ND  

(keine Änderung)  

degressive 

AfA  

ausgelaufen – letzt-

mals für Investitionen 

bis 31.12.2022  

Wiedereinführung mit dem 

2,5-fachen des linearen 

AfA-Satzes, max. 25 % für 

Anschaffung/Herstellung 

nach dem 30.9.2023 und 

vor dem 1.1.2025  

Abschrei-

bung gering-

wertiger 

Wirtschafts-

güter  

GWG-Grenze: 800 € – 

wahlweise an Stelle 

der linearen oder de-

gressiven AfA  

Anhebung der GWG-

Grenze auf 1 000 € für An-

schaffung/Herstellung/Ein-

lage nach dem 31.12.2023  

Sammelpos-

ten  

AK/HK von 250 € bis 

1 000 € und Auflösung 

über fünf Jahre  

AK/HK von 250 € bis 

5 000 € und Auflösung über 

drei Jahre für Anschaf-

fung/Herstellung nach dem 

30.9.2023 und vor dem 

1.1.2025  

Compu-

terhard– und 

Software zur 

Datenein-

gabe und -

verarbeitung  

ND kann (Wahlrecht) 

mit einem Jahr ange-

setzt werden, volle 

Jahres-AfA im Jahr 

der Anschaffung  

(unverändert)  

Sonderab-

schreibung 

für kleinere 

Unterneh-

men  

Sonderabschreibung 

20 %  

Sonderabschreibung 50 % 

bei Anschaffung/Herstel-

lung nach dem 31.12.2023  

 
Insbesondere soll die degressive Abschreibung wie-
der eingeführt werden für Wirtschaftsgüter, die nach 
dem 30.9.2023 und vor dem 1.1.2025 angeschafft oder 
hergestellt worden sind bzw. werden. Durch die degres-
sive Abschreibung können im Vergleich zur linearen 
AfA in den ersten Jahren der Investition höhere Steuer-
minderungseffekte erzielt werden. Im Hinblick auf die 
Widereinführung der degressiven AfA ist insbesondere 
der Zeitpunkt der Anschaffung des Wirtschaftsgutes 
von Bedeutung. Der Anschaffungszeitpunkt wird allg. 
als der Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen 
Eigentums angenommen. Ist vertraglich oder gesetzlich 
eine Abnahme des erworbenen Wirtschaftsguts vorge-
sehen, so geht das wirtschaftliche Eigentum erst mit 
dieser über. 
 
Insbesondere die beabsichtigte Ausweitung des An-
wendungsbereichs der Sammelabschreibung kann in 
vielen Fällen zu einer deutlichen Vereinfachung führen. 
Die insoweit erfassten Wirtschaftsgüter brauchen insbe-
sondere in der Folgezeit nicht weiter verfolgt zu werden, 
so dass keine Abgangsbuchungen erfolgen müssen. Al-
lerdings kann der Stpfl. das Wahlrecht zur Bildung eines 
Sammelpostens nur für alle im Wirtschaftsjahr vom Re-
gelungsbereich betroffenen Wirtschaftsgüter einheitlich 
ausüben. Wird der Sammelposten gebildet, gilt dann für 
die verbleibende Sofortabzugsmöglichkeit für gering-
wertige Wirtschaftsgüter nicht die 800 €/1 000 €-
Grenze, sondern die 250 €-Grenze. 
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Nach wie vor lässt es die FinVerw zu, dass die Nut-
zungsdauer bestimmter Computerhardware und 
Software zur Dateneingabe und -verarbeitung – im 
Rahmen der normalen AfA-Regeln – mit einem Jahr an-
gesetzt werden kann. Der Ansatz einer Nutzungsdauer 
von einem Jahr ist keine Verpflichtung. Vielmehr kön-
nen die Wirtschaftsgüter auch entsprechend der amtli-
chen AfA-Tabellen über eine Nutzungsdauer von drei 
Jahren abgeschrieben werden. Nach Ansicht der Fin-
Verw besteht insoweit keine Bindung an die handels-
rechtliche Vorgehensweise. 
 
Besonders deutlich soll die Sonderabschreibung für 
kleinere Unternehmen aufgewertet werden. Insoweit 
soll für Anschaffungen/Herstellungen nach dem 
31.12.2023 eine Abschreibung von bis zu 50 % (neben 
der laufenden AfA) zugelassen werden. Aktuell beläuft 
sich die Sonderabschreibung auf 20 %. Die Möglichkeit 
der Sonderabschreibung ist allerdings nur dann eröff-
net, wenn im Jahr vor der Anschaffung/Herstellung die 
im Gesetz genannte Gewinngrenze von 200 000 € nicht 
überschritten wird. Diese Gewinngrenze ist im Rahmen 
der Bilanzpolitik zu beachten. 
 
Hinweis: 
 
Diese Regelungen gelten ausschließlich für die steuer-
liche Gewinnermittlung. In der Handelsbilanz ist dage-
gen die Abschreibung planmäßig über die voraussicht-
liche Nutzungsdauer vorzunehmen. Weitere Vorgaben 
existieren für die Handelsbilanz nicht. Insoweit besteht 
auch keine Bindung zwischen Handelsbilanz und steu-
erlicher Gewinnermittlung. Somit kann dem jeweiligen 
Ziel der Rechnungslegung entsprechend die Abschrei-
bung gewählt werden. Vielfach ist aber auch eine iden-
tische Abschreibung zulässig. 
 
Hinweis: 
 
Das Gesetzgebungsverfahren zum Wachstumschan-
cengesetz ist aktuell noch nicht abgeschlossen, so dass 
sich noch Änderungen ergeben können. Soweit die Re-
gelungen erst zum 1.1.2024 in Kraft treten sollen, ist ak-
tuell zu überprüfen, ob anstehende Investitionen erst 
nach dem 31.12.2023 erfolgen, um die verbesserten 
Abschreibungsbedingungen nutzen zu können. Insbe-
sondere gilt dies im Hinblick auf die Sonderabschrei-
bung für kleinere Unternehmen. Hierbei muss dann auf 
die Einhaltung der Gewinngrenze von 200 000 € in 2023 
geachtet werden, damit in 2024 der Anwendungsbe-
reich dieser Regelung eröffnet ist. Insoweit ist allerdings 
auch ein eventuell zuvor gebildeter Investitionsabzugs-
betrag in die Überlegung einzubeziehen. Nur wenn sich 
der begünstigte Investitionszeitraum auch auf 2024 er-
streckt, sollte ein Verschieben der Investition auf An-
fang 2024 erfolgen, da ansonsten der gebildete Investi-
tionsabzugsbetrag mit Gewinn- und Zinsfolgen aufzulö-
sen wäre. 

3. Wachstumschancengesetz: Geplante Klima-
schutz-Investitionsprämie 

Die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung angekün-
digte Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale 
Wirtschaftsgüter soll nun umgesetzt werden. Dies ist 
sachlich allerdings begrenzt auf Investitionen in den Kli-
maschutz.  
 

Auch erfolgt die Umsetzung nicht wie angekündigt als 
„Superabschreibung“, sondern als Investitionsprämie, 
was für Stpfl. noch attraktiver ist, da die Ausgestaltung 
nun gewinnunabhängig erfolgen soll, also auch Unter-
nehmen mit geringen Gewinnen oder gar Verlusten da-
von profitieren können. Diese Klimaschutz-Investitions-
prämie tritt neben andere Förderungen, z.B. Förderpro-
gramme, die über die KfW oder die BAFA abgewickelt 
werden. Ausgeschlossen ist die Klimaschutz-Investiti-
onsprämie dann, wenn für die Investitionen bereits an-
dere Förderprogramme in Anspruch genommen wer-
den. Insoweit ist dann abzuwägen, welche Förderung 
sinnvoller ist. 
 
Anspruchsberechtigt sind natürliche Personen oder 
Personengesellschaften, die Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder freiberuflicher Tä-
tigkeit erzielen und auch Kapitalgesellschaften. Im Üb-
rigen gibt es keine Einschränkungen z.B. hinsichtlich 
der Größe des Unternehmens oder Branche. 
 
Die begünstigten Klimaschutzinvestitionen sind aus 
Gründen des europäischen Beihilferechts an Art. 38 „In-
vestitionsbeihilfen für andere Energieeffizienzmaßnah-
men als in Gebäuden“ der AGVO (Allgemeine Gruppen-
freistellungsverordnung) ausgerichtet. Insoweit bedarf 
es dann keiner Einzelprüfung nach dem europäischen 
Beihilferecht. Im Einzelnen ist vorgesehen: 
 
– Begünstigt sollen sein die Anschaffung/Herstel-

lung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens und nachträgliche Anschaffungs-
/Herstellungskosten an solchen Wirtschaftsgütern. 
Ausdrücklich nicht begünstigt sind Investitionen in 
Kraft-Wärme-Kopplung, für Fernwärme und/oder 
Fernkälte und für Energieanlagen, die mit fossilen 
Brennstoffen, einschließlich Erdgas, betrieben 
werden. Ausgeschlossen sind also insbesondere 
auch Maßnahmen an Gebäuden. 

 
– Die Investition muss zur Umsetzung eines „Ein-

sparkonzepts“ dienen, welches die wesentlichen 
Anforderungen an ein Energieaudit nach DIN EN 
16247-1 erfüllt und von einem qualifizierten Ener-
gieberater/Energiemanager erstellt wurde („Ener-
gieeffizienz-Investitionen“). 

 
– Weiterhin muss die Investition dazu dienen, dass 

der Anspruchsberechtigte hiermit im Rahmen sei-
ner betrieblichen Tätigkeit die Energieeffizienz 
verbessert und damit geltende Unionsnormen 
übertrifft oder bereits angenommene, aber noch 
nicht in Kraft getretenen Unionsnormen erfüllt. 

 
Der Förderzeitraum beginnt am 1.3.2024 und endet 
am 31.12.2029. 
 
Die Förderung beträgt 15 % der förderfähigen Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten. Förderfähig sind im Begüns-
tigungszeitraum maximal Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten i.H.v. 200 Mio. €. Gemäß Art. 4 Abs. 1 Buchst. s 
AGVO darf einem Unternehmen (i.S.d. Beihilferechts) je 
Investitionsvorhaben maximal 30 Mio. € an Beihilfe für 
den Umweltschutz gewährt werden. Auf Grund dieser 
Vorgabe muss sichergestellt werden, dass für ein Inves-
titionsvorhaben die Investitionsprämie einschließlich 
weiterer für das Vorhaben gewährter Beihilfen diesen 
Maximalbetrag nicht übersteigt.  
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Die Investitionsprämie wird auf Antrag des Stpfl. ge-
währt. Der Antrag ist unabhängig von der Steuererklä-
rung zu stellen. 
 
Hinweis: 
 
Diese Investitionsprämie dürfte im Ergebnis dann zur 
Anwendung kommen, wenn z.B. ein Produktionsbetrieb 
bestimmte Anlagen auf neue Energieformen umstellt o-
der insgesamt energieeffizienter gestaltet wird. Insoweit 
ist der Anwendungsbereich breit. Auch ist das Verfah-
ren der Beantragung und Gewährung vergleichsweise 
einfach: Es bedarf vor der Investition keines Antrags. 
Ausreichend ist vielmehr, wenn nach Abschluss der In-
vestition das entsprechende Einsparkonzept vorgelegt 
und die Investition nachgewiesen wird. Die Förderung 
kann z.B. auch dann sinnvoll sein, wenn andere Förder-
möglichkeiten nicht mehr erreicht werden können, z.B., 
weil Fördertöpfe bereits ausgeschöpft sind. Im Hinblick 
auf das vorgesehene Inkrafttreten nach dem 29.2.2024 
kann im Einzelfall ein Aufschieben von Investitionen zu 
prüfen sein. 

4. Corona-Wirtschaftshilfen: Längere Fristen für 
Schlussabrechnungen der Überbrückungs-, 
November- und Dezemberhilfen 

Unternehmen, die Überbrückungshilfen oder Novem-
ber- und Dezemberhilfe erhalten haben, müssen eine 
Schlussabrechnung einreichen. Auf Grundlage der tat-
sächlichen Umsatzzahlen und Fixkosten erfolgt dann 
durch die Bewilligungsstelle im Schlussbescheid eine 
endgültige Mitteilung der Förderhöhe. Das kann je nach 
gewählten Programmen zu einer Bestätigung der erhal-
tenen Mittel oder zu einer Nach- oder Rückzahlung füh-
ren. Die Einreichungsfrist der Schlussabrechnung der 
Corona-Hilfen endete am 31.10.2023. Sofern von Un-
ternehmern dennoch bisher keine Schlussabrechnung 
eingereicht wurde, ist dies schnellstmöglich nachzuho-
len. Für prüfende Dritte steht das digitale Antragsportal 
innerhalb einer Nachfrist bis zum 31.1.2024 für Einrei-
chungen zur Verfügung. Im Einzelfall kann bis dahin 
eine Verlängerung der Schlussabrechnung über prü-
fende Dritte bis zum 31.3.2024 beantragt werden. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Die Schlussabrechnung ist zwingend. Ansonsten wer-
den die bislang (vorläufig) ausgezahlten Hilfen zurück-
gefordert. 

5. Strompreispaket für produzierende Unter-
nehmen – Entlastung stromintensiver Unter-
nehmen 

Von der Bundesregierung wurden zusätzliche Entlas-
tungen für Unternehmen beschlossen. Im Kern sind 
zwei Maßnahmen vorgesehen: 
 
– Für alle Unternehmen des produzierenden Ge-

werbes: Für das produzierende Unternehmen soll 
die Stromsteuer deutlich abgesenkt werden und 
zwar zunächst für die Jahre 2024 und 2025. Eine 
zeitliche Weiterführung für die Jahre 2026 bis 
2028 steht unter dem Vorbehalt der Finanzie-
rungsmöglichkeit aus dem laufenden Bundes-
haushalt. Konkret soll die Stromsteuer von 1,537 
ct/kWh auf das EU-zulässige Mindestmaß von 
0,05 ct/kWh gesenkt werden.  

Der Spitzenausgleich, der die energieintensiven 
Unternehmen bislang weitgehend von der Strom-
steuer befreit hat, wird dadurch entbehrlich. Mit 
dieser Absenkung der Stromsteuer werden produ-
zierende Unternehmen jedweder Größenklasse 
und Branche bei den Stromkosten entlastet. 

 
– Für besonders energieintensive Unternehmen: 

Darüber hinaus ist für besonders energieintensive 
Betriebe eine weitergehende Entlastung vorgese-
hen dadurch, dass die Strompreiskompensation 
verlängert und für rund 90 besonders strominten-
sive Unternehmen um eine weitere Komponente 
ergänzt werden soll. 

 
Hinweis: 
 
Die gesetzliche Umsetzung steht noch aus, so dass der 
genaue Anwendungsbereich dieser Entlastungen noch 
offen ist. Daneben ist darauf hinzuweisen, dass diese 
Entlastungen neben die bereits umgesetzten Maßnah-
men treten, nämlich die Abschaffung der EEG-Umlage 
und der Bundeszuschuss zu den Netzentgelten. 

6. Fristen bei steueraufschiebender Gewinnüber-
tragung, Investitionsabzugsbeträge 

Werden bei der Veräußerung bestimmter langfristig ge-
nutzter Wirtschaftsgüter stille Reserven aufgedeckt, 
kann unter bestimmten Bedingungen eine Versteue-
rung zeitlich langfristig hinausgeschoben werden, 
indem die aufgedeckten stillen Reserven mit den An-
schaffungskosten neu erworbener Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens verrechnet werden. Technisch wer-
den hierbei die steuerlichen Buchwerte der Neuinvesti-
tion um die aufgedeckten stillen Reserven gemindert, 
was auch zu einer Verringerung der Bemessungsgrund-
lage für künftige Abschreibungen führt. Eine derartige 
Übertragung ist an Voraussetzungen geknüpft. Insbe-
sondere kann die Übertragung nur innerhalb bestimm-
ter Fristen und auf bestimmte Investitionsgüter erfol-
gen. Soweit im Jahr der Aufdeckung der stillen Reser-
ven keine Neuinvestition erfolgt, kann der Gewinn zur 
Vermeidung der Versteuerung zunächst in eine Rück-
lage eingestellt werden. Die Neuinvestition muss dann 
aber innerhalb von vier Wirtschaftsjahren nach Bildung 
der Rücklage erfolgen. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Falls in der Bilanz also noch Rücklagen aus bislang un-
versteuerten Gewinnen ausgewiesen werden, sollte ge-
prüft werden, ob geeignete Investitionen vorgezogen 
werden, um die Versteuerung dieser Beträge langfristig 
hinauszuschieben. Ansonsten muss eine gewinnerhö-
hende Auflösung der Rücklagen und Verzinsung mit 6 
% für jedes Jahr der Rücklagenbildung erfolgen. Im 
Zuge der Coronazeit wurden diese Fristen teilweise ver-
längert. Nun ist zum Ende des Jahres 2023 aber zu prü-
fen, ob solche Fristen ablaufen und beabsichtigte Neu-
investitionen sind ggf. noch in 2023 zu realisieren.  
 
Die Frist von vier Jahren verlängert sich bei neu herge-
stellten Gebäuden auf sechs Jahre, wenn mit ihrer 
Herstellung vor dem Schluss des vierten auf die Bildung 
der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahres begonnen 
worden ist. Insoweit bestimmt das Gesetz nicht weiter, 
wann mit dem Bau des Gebäudes „begonnen“ wird.  
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Mit Urteil vom 9.7.2019 (Az. X R 7/17) hat der BFH 
hierzu klargestellt: 
 
– Der Herstellungsbeginn ist anzunehmen, wenn 

das Investitionsvorhaben „ins Werk gesetzt“ wird. 
Dies kann vor den eigentlichen Bauarbeiten lie-
gen. 

 
– Ein sicheres Indiz für einen Herstellungsbeginn ist 

die Stellung des Bauantrags, es sei denn, das her-
gestellte Gebäude stimmt nicht mit dem geneh-
migten Gebäude überein. Das „Ins-Werk-Setzen“ 
und damit der Beginn der Herstellung im Zusam-
menhang mit der betroffenen steuerlichen Vor-
schrift zur Gewinnübertragung muss aber nicht 
zwingend mit der Stellung eines Bauantrags ver-
bunden sein. Auch Handlungen in dessen Vorfeld 
können ausreichen. Im Einzelnen ist dies höchst-
richterlich allerdings nicht geklärt. 

 
– Reine Vorbereitungsarbeiten in der Entwurfs-

phase reichen nicht aus, um von dem Beginn der 
Herstellung ausgehen zu können. So reicht es 
nicht aus, dass (erste) Herstellungskosten im bi-
lanzsteuerlichen Sinne im Zusammenhang mit 
dem späteren Objekt entstehen, die zu aktivieren 
sind. 

 
Auch gewinnmindernd gebildete Investitionsabzugs-
beträge müssen in gesetzlich vorgegebenen Fristen 
verwendet werden, da ansonsten zwingend eine rück-
wirkend gewinnerhöhende Auflösung einschließlich 
Verzinsung der hierdurch entstehenden Steuernach-
zahlungen erfolgt. Auch insoweit ist zu prüfen, ob zum 
Jahresende Fristen ablaufen. 

7. Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Restaurations-
leistungen läuft nach derzeitigem Stand am 
31.12.2023 aus 

Seit der Corona-Zeit gilt für Restaurations- und Verpfle-
gungsleistungen (mit Ausnahme der Abgabe von Ge-
tränken) der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 %. 
Nach derzeitigem Gesetzesstand läuft diese Regelung 
mit dem 31.12.2023 aus, so dass dann auf diese Leis-
tungen wieder der reguläre Umsatzsteuersatz von 19 % 
zur Anwendung kommt. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Sollte der Gesetzgeber nicht eine erneute Verlängerung 
beschließen, müssen betroffene Unternehmer sich hie-
rauf einstellen. Insoweit sind dann ab dem 1.1.2024 in 
den Kassen und Rechnungsprogrammen hinterlegte 
Preise zu ändern. Ggf. sind Preislisten usw. zu überprü-
fen. Individuell ist zu prüfen, ob die erhöhte Umsatz-
steuer an die Kunden weitergegeben werden kann. Zu 
beachten ist dies insbesondere auch bei langfristigen 
Buchungen, z.B. für Feiern o.ä. Auch würde dann ab 
dem 1.1.2024 wieder die Unterscheidung zwischen 
Speisen zum Mitnehmen (dann 7 %) und zum Verzehr 
an Ort und Stelle (dann regelmäßig 19 %) erforderlich. 

8. Umsatzsteuerliche Organschaft: Rechtsun-
sicherheit nur teilweise geklärt 

Die inländische Regelung zur umsatzsteuerlichen Org-
anschaft, also die zusammengefasste steuerliche Er-
fassung von mehreren rechtlich selbständigen Unter-
nehmen als ein Unternehmen im umsatzsteuerlichen 

Sinne stand grundsätzlich in Frage. Insbesondere die 
Vereinbarkeit der Bestimmung des Organträgers zum 
einzigen Steuerschuldner für die Umsätze der Organ-
schaft mit dem Unionsrecht war strittig. Insoweit hat 
aber der EuGH mit der Entscheidung vom 1.12.2022 
(Rechtssache C-141/20 „Norddeutsche Gesellschaft für 
Diakonie“) bestätigt, dass der nationale Gesetzgeber 
den Organträger zum einzigen Stpfl. einer Gruppe von 
Personen, die zwar rechtlich unabhängig, aber durch 
gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisato-
rische Beziehungen eng miteinander verbunden sind, 
bestimmen kann, wenn der Organträger in der Lage ist, 
seinen Willen bei den anderen Mitgliedern dieser 
Gruppe durchzusetzen. 
 
Allerdings sind an das Merkmal der finanziellen Einglie-
derung als Voraussetzung für das Bestehen einer um-
satzsteuerlichen Organschaft punktuell andere Anfor-
derungen zu stellen als nach der bisherigen Rechtspre-
chung und Praxis. Dies stellt der BFH in der Entschei-
dung vom 18.1.2023 (Az. XI R 29/22 als Nachfolgeent-
scheidung zu der vorgenannten Entscheidung des 
EuGH) heraus. Zwar erfordert die finanzielle Eingliede-
rung im Grundsatz, dass dem Organträger die Mehrheit 
der Stimmrechte an der Organgesellschaft zusteht. 
Eine finanzielle Eingliederung liegt aber auch dann 
vor, wenn die erforderliche Willensdurchsetzung 
dadurch gesichert ist, dass der Gesellschafter zwar 
über nur 50 % der Stimmrechte verfügt, er aber eine 
Mehrheitsbeteiligung am Kapital der Organgesellschaft 
hält und er den einzigen Geschäftsführer der Organge-
sellschaft stellt. 
 
Handlungsempfehlung: 
In der Praxis ist zu prüfen, ob nach dieser geänderten 
Rechtsprechung in bislang nicht angenommenen Fällen 
nun eine umsatzsteuerliche Organschaft vorliegt. Eine 
Äußerung der FinVerw zu dieser aktuellen Rechtspre-
chungsentwicklung liegt allerdings noch nicht vor. 
Zu beachten ist, dass eine solche umsatzsteuerliche 
Organschaft stets und ohne Weiteres vorliegt, wenn ein 
Unternehmen finanziell, wirtschaftlich und organisato-
risch in ein anderes Unternehmen eingegliedert ist. 
Rechtsfolge ist insbesondere, dass dann nur der Organ-
träger die Umsatzsteuer für die gesamte Organgruppe 
schuldet.  
 
Allerdings hat der BFH nun erneut eine Frage zur steu-
erlichen Behandlung solcher Strukturen dem Europäi-
schen Gerichtshof vorgelegt (Vorlagebeschluss v. 
26.1.2023, Az. V R 20/22). Und zwar geht es um die 
wichtige Frage, wie Leistungen zwischen einzelnen 
rechtlich selbständigen Einheiten einer solchen umsatz-
steuerlichen Organschaft behandelt werden. Nach bis-
herigem Verständnis unterliegen solche Leistungen als 
sogenannte Innenumsätze nicht der Umsatzbesteue-
rung. Dies kann insbesondere in den Fällen ganz erheb-
liche materielle Bedeutung erlangen, in denen der Leis-
tungsempfänger nicht oder nicht zum vollen Vorsteuer-
abzug berechtigt ist, wie z.B. häufig bei der Vermietung 
von Immobilien oder z.B. auch beim Betrieb eines Kran-
kenhauses. In diesen Konstellationen verhilft die um-
satzsteuerliche Organschaft nach bisherigem Verständ-
nis dazu, dass solche Innenumsätze nicht zu einer end-
gültigen Belastung mit Umsatzsteuer führen. 
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Hinweis: 
 
Damit sind (weiterhin) wichtige Fragen zur umsatzsteu-
erlichen Organschaft ungeklärt. In der Praxis kann dies 
zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Unter Hinzu-
ziehung fachlichen Rats sollten solche Fälle und das da-
rin bestehende materielle Risiko aufgedeckt werden. 

9. Umsatzsteuer: Grundsatz der Einheitlichkeit der 
Leistung 

Nebenleistungen teilen umsatzsteuerlich das Schicksal 
der Hauptleistung. Gelten für zwei Leistungen bei iso-
lierter Betrachtung unterschiedliche Steuersätze oder 
ist eine Leistung steuerfrei gestellt, so folgt aus dem 
Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung die gleiche 
umsatzsteuerliche Behandlung von Haupt- und Neben-
leistung; maßgebend ist insoweit die umsatzsteuerliche 
Behandlung der Hauptleistung. Das bislang – auch von 
der FinVerw – angewendete Aufteilungsgebot ist nicht 
anzuwenden. Nach der EuGH-Rechtsprechung ist ein 
einheitlicher wirtschaftlicher Vorgang nicht in eigenstän-
dige Leistungen aufzuteilen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist der Beschluss des BFH vom 
17.8.2023 (Az. V R 7/23) als Folgeentscheidung zum 
Urteil des EuGH v. 4.5.2023 (Rechtssache C-516/21) 
zu beachten. Der EuGH hatte für den Streitfall entschie-
den, dass die Vermietung einer in einem Stallgebäude 
eingebauten Putenzuchtanlage wie die Gebäudever-
mietung steuerfrei ist, wenn es sich um eine Nebenleis-
tung handelt, die Vermietung von Gebäude und Be-
triebsvorrichtung also eine einheitliche Leistung dar-
stellt. Das Urteil reiht sich in die Entwicklung der Recht-
sprechung ein. Es widerspricht aber der aktuellen Ver-
waltungsauffassung, wonach die Vermietung von Be-
triebsvorrichtungen immer steuerpflichtig ist, auch wenn 
es sich hierbei um eine Nebenleistung handelt. 
 
Handlungsempfehlung: 
Eine Reaktion der FinVerw liegt noch nicht vor. In der 
Praxis sollte geprüft werden, welche Fälle hiervon be-
troffen sind und ob insoweit ggf. Vertragsanpassungen 
vorzunehmen sind. Aktuell dürfte in Bezug auf den Vor-
steuerabzug auch ein Vertrauensschutz auf Grund der 
bestehenden Verwaltungsregelung bestehen. 
 
Nach der nunmehrigen Rechtsprechung ist in solchen 
Fällen zunächst zu prüfen, ob es sich bei der Grund-
stücksvermietung zusammen mit der Überlassung von 
Betriebsvorrichtungen um eine einheitliche Leistung 
handelt. Ist das der Fall, bestimmt die Hauptleistung das 
steuerrechtliche Schicksal des einheitlichen Vorgangs. 
Im Streitfall war dies die Gebäudeverpachtung, so dass 
eine Separierung der Überlassung der Betriebsvorrich-
tungen nicht erfolgen konnte. In der Praxis können aber 
auch Fälle auftreten, bei denen die Überlassung der Be-
triebsvorrichtungen das dominierende Element dar-
stellt. 

10. Korrekturmöglichkeit bei unrichtigem Steuer-
ausweis an Endverbraucher 

Die Ermittlung des richtigen Umsatzsteuersatzes oder 
die Anwendbarkeit einer Steuerbefreiungsvorschrift 
kann mitunter schwer zu beurteilen sein. Unterlaufen in-
soweit Fehler, stellt sich die Frage, ob im Nachhinein 
eine Berichtigung möglich ist. Insoweit ist zu beachten, 
dass der Unternehmer grds. die in einer Rechnung aus-
gewiesene Umsatzsteuer schuldet, auch wenn die 

ausgewiesene Umsatzsteuer zu hoch berechnet ist. 
Gegenüber Unternehmern als Leistungsempfängern 
kann ggf. eine Berichtigung der ausgestellten Leistung 
erfolgen. Gegenüber Endverbrauchern ist dies regelmä-
ßig nicht möglich. Über einen Fall der Abrechnung ge-
genüber Endverbrauchern hatte der EuGH zu entschei-
den. Es ging um einen Unternehmer in Österreich, der 
in einer Vielzahl an Kassenzetteln (Kleinbetragsrech-
nungen) gegenüber Endverbrauchern eine zu hohe 
Umsatzsteuer ausgewiesen hatte. Nachdem der Unter-
nehmer den Irrtum bemerkt hatte, berichtigte er die Um-
satzsteuererklärung. Das Finanzamt lehnte dies ab, 
weil die Kleinbetragsrechnungen nicht berichtigt wur-
den. 
 
Der EuGH gab mit Entscheidung vom 8.12.2022 (Rs. C-
378/21) dagegen dem Unternehmer Recht. Die zu hoch 
ausgewiesene Umsatzsteuer schuldet der Unternehmer 
dann nicht, wenn keine Gefährdung des Steueraufkom-
mens vorliegt. Bei Leistungserbringung an Endverbrau-
cher ist dies nicht gegeben, da diese nicht zum Vorsteu-
erabzug berechtigt sind. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
In solchen Fällen ist also eine Korrektur der zu hoch in 
Rechnung gestellten Umsatzsteuer möglich. Soweit 
auch Rechnungen an Unternehmer erfolgten und eine 
Rechnungsberichtigung nicht erfolgte, schuldet der Un-
ternehmer insoweit die zu hoch ausgewiesene Steuer. 
Insoweit muss der Unternehmer ggf. eine Schätzung 
vorlegen, welcher Teil der Leistungen definitiv an End-
verbraucher erbracht wurde und welcher Teil an Unter-
nehmer. 

11. Beiträge an ein in der Coronazeit geschlossenes 
Fitnessstudio: Umsatzbesteuerung ungeklärt 

Mehrere Finanzgerichte hatten bereits darüber zu ent-
scheiden, ob Beiträge, die in der Coronazeit von den 
Mitgliedern an ein geschlossenes Fitnessstudio gezahlt 
wurden, der Umsatzsteuer unterliegen. Nach der Ent-
scheidung des FG Hamburg v. 16.2.2023 (Az. 6 K 
239/21) 
 
– liegt keine umsatzsteuerliche Leistung des Fit-

nessstudiobetreibers gegenüber den Mitgliedern 
vor, wenn ein Fitnessstudio auf Grund von 
Corona-Maßnahmen geschlossen ist. Dies soll 
auch dann gelten, wenn Ersatzleistungen wie On-
line-Kurse, eine Telefonhotline oder ein Kör-
perscan angeboten werden. 

 
– Die reine Fortzahlung der Mitgliedsbeiträge be-

gründet keinen Leistungsaustausch im umsatz-
steuerlichen Sinne. 

 
– Soweit die Schließung im Zeitpunkt der Zahlung 

noch nicht absehbar war, liegt eine steuerbare An-
zahlung vor. 

 
Hinweis: 
 
Ausdrücklich anders entschieden hat das Schleswig-
Holsteinische FG am 16.11.2022 (Az. 4 K 41/22). Ge-
gen beide Entscheidungen ist nun die Revision beim 
BFH anhängig, so dass diese Entscheidungen abzu-
warten bleiben. In vergleichbaren Fällen sollten Veran-
lagungen verfahrensrechtlich offengehalten werden. 
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12. Erbschaftsteuerliche Begünstigung für Unter-
nehmensvermögen erneut auf dem verfas-
sungsrechtlichen Prüfstand 

Die unentgeltliche Übertragung von unternehmerischen 
Vermögen in Form von Einzelunternehmen, Beteiligun-
gen an Personengesellschaften und Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften sind im Grundsatz nach wie vor 
schenkung-/erbschaftsteuerlich sehr stark privilegiert. 
Im günstigsten Fall kann eine völlige Steuerbefreiung 
von der Schenkung-/Erbschaftsteuer erlangt werden. 
Die erbschaft- und schenkungsteuerlichen Begünsti-
gungen stehen nun erneut auf dem verfassungsrechtli-
chen Prüfstand. Unter dem Az. 1 BvR 804/22 ist inso-
fern beim BVerfG ein Verfahren anhängig. Der Be-
schwerdeführer ist Erbe von nicht unter die Begünsti-
gungen fallendem Privatvermögen und rügt die Verlet-
zung des Gleichheitsgrundsatzes. Nachlassgegen-
stände würden als Privatvermögen wesentlich höher 
besteuert als identische Gegenstände des Betriebsver-
mögens. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Der Ausgang dieses Verfahrens ist völlig offen. Den-
noch sollten sich Stpfl. bewusst sein, dass der Fortbe-
stand dieser ganz erheblichen Begünstigungsnormen 
mit gewissen Unsicherheiten behaftet ist. Stehen Über-
tragungen auf die nächste Familiengeneration an, so 
kann daher zu prüfen sein, ob diese vorgezogen wer-
den, um die aktuell noch sehr günstigen Rahmenbedin-
gungen zu sichern. 
 

IV. FÜR PERSONENGESELLSCHAFTEN 

1. Freiwillige Einlagen zur Sicherstellung der Ver-
lustverrechnung 

Bei Gesellschaftern, die für Schulden der Gesellschaft 
nur beschränkt haften, also insbesondere bei Komman-
ditisten, ist die Möglichkeit des Ausgleichs von ihnen zu-
zurechnenden steuerlichen Verlusten der Gesellschaft 
mit anderen positiven Einkünften grundsätzlich auf die 
geleistete Einlage begrenzt. Vor dem Hintergrund der in 
einigen Branchen schwierigen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen tritt vermehrt der Fall auf, dass die 
Gesellschaft 2023 mit einem steuerlichen Verlust ab-
schließen wird. In diesen Fällen sollte die steuerliche 
Verrechenbarkeit der Verlustanteile der Gesellschafter 
mit anderen Einkünften geprüft werden. Ist eine steuer-
liche Verrechenbarkeit im Jahr 2023 nicht oder nicht 
vollständig zu realisieren, weil durch die Verluste das 
Kapitalkonto negativ würde oder dieses bereits im ne-
gativen Bereich ist, sind diese nur mit Gewinnanteilen 
aus dem Gesellschaftsanteil in Folgejahren verrechen-
bar (verrechenbare Verluste). Das Verlustverrech-
nungspotenzial kann u.U. durch geeignete Maßnah-
men, die allerdings noch in 2023 ergriffen werden müs-
sen, erhöht werden. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Zunächst ist erforderlich, dass ein etwaiger steuerlicher 
Verlustanteil schon vor dem Ende des Wirtschaftsjahrs 
möglichst exakt prognostiziert wird. Zur Sicherstellung 
einer umfassenden Verlustverrechnung stehen dann 
verschiedene Gestaltungsmaßnahmen (z.B. die Erbrin-
gung von Bar- und Sacheinlagen oder die Erhöhung 
des Kapitalkontos durch Umwandlung von 

Gesellschafterforderungen in eine gesamthänderisch 
gebundene Rücklage) zur Verfügung. Die Konsequen-
zen – v.a. auch nichtsteuerlicher Art – derartiger Maß-
nahmen sind bedeutsam, so dass dringend anzuraten 
ist, steuerrechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.  
 
Zu beachten ist die aktuelle Rechtsprechung des BFH, 
nach der freiwillige Einlagen nur dann das Verlustver-
rechnungspotenzial erhöhen, wenn diese Einlagen ge-
sellschaftsrechtlich zulässig sind. Eine hinreichende ge-
sellschaftsrechtliche Grundlage kann sich aus einer 
ausdrücklichen Gestattung freiwilliger Einlagen des 
Kommanditisten im Gesellschaftsvertrag ergeben oder 
aus den gesellschaftsvertraglichen Regelungen zur 
Kontenführung herzuleiten sein. So kann der Gesell-
schaftsvertrag beispielsweise vorsehen, dass freiwillige 
Einlagen der Kommanditisten als Teil der Kapitalanteile 
oder aber als Rücklage auszuweisen sind. Eine gesell-
schaftsrechtliche Grundlage kann auch in einem wirk-
samen Gesellschafterbeschluss über die Zulässigkeit 
einer entsprechenden Einlage liegen. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
In der Praxis muss also im Zweifel ein wirksamer Ge-
sellschafterbeschluss gefasst werden. 

2. Nießbrauch am Anteil einer vermögensver-
waltenden Personengesellschaft 

In der Gestaltungsberatung sind Nießbrauchsgestaltun-
gen ein beliebtes Mittel, um Einkünfte einem anderen – 
i.d.R. einer nahestehenden Person, wie Kindern – zu-
zurechnen. Der BFH hat nun mit Entscheidung vom 
15.11.2022 die Frage beantwortet, welche Vorausset-
zungen erfüllt sein müssen, damit beim Quotennieß-
brauch am Anteil eines Gesellschafters einer vermö-
gensverwaltenden Personengesellschaft dem Nieß-
braucher die anteiligen Einkünfte steuerlich zuzuordnen 
sind. Im Streitfall hatte der Stpfl. seinem volljährigen 
Sohn schenkweise einen Nießbrauch mit einer Quote 
von 50 % an dem Anteil an einer vermögensverwalten-
den Personengesellschaft eingeräumt. 
 
Nach der Entscheidung des Gerichts können einem 
Nießbraucher am Anteil einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung nur dann zugerechnet werden, wenn die-
ser verhindern kann, dass der Gesellschafter die maß-
geblichen Entscheidungen allein oder gegen seinen 
Willen trifft. Dies gilt auch für den Fall des Quotennieß-
brauchs. Entscheidend bei einer Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung vermittelnden vermögensverwal-
tenden Personengesellschaft ist, dass Einkünfte demje-
nigen zuzurechnen sind, der den Tatbestand der Ein-
kunftsart erfüllt hat. Dies ist derjenige, der im Außenver-
hältnis als Vermieter auftritt oder zumindest die Leis-
tungsbeziehung beherrscht. Mithin müssen die getroffe-
nen Vereinbarungen dahingehend formuliert sein, dass 
dem Nießbraucher ein umfassendes Mitwirkungsrecht 
eingeräumt wird. 
 
Hinweis: 
 
Insoweit müssen andere Vereinbarungen getroffen wer-
den als bei dem Nießbrauch an einem Anteil an einer 
gewerblich tätigen Personengesellschaft. Nießbrauchs-
vereinbarungen sollten stets sehr sorgfältig unter Hin-
zuziehung steuerlichen Rats formuliert werden.  
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Auch bestehende Vereinbarungen sollten daraufhin 
überprüft werden. 
 

V. FÜR BEZIEHER VON KAPITALEIN-
KÜNFTEN 

1. Handel mit Kryptowährungen: Steuerliche Er-
klärungspflichten beachten 

Die FinVerw wertet aktuell Handelsdaten einer Krypto-
Handelsplattform aus und überprüft, ob die Nutzer der 
Plattform ihre Gewinne richtig versteuert haben. Dies ist 
vor dem Hintergrund der vom BFH mit Urteil v. 
14.2.2023 (Az. IX R 3/22) bestätigten Sichtweise zur 
steuerlichen Behandlung des Handels mit Kryptowäh-
rungen zu sehen. Insoweit gilt für den Handel mit sol-
chen Währungen durch private Kapitalanleger: 
 
– Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Mo-

nero sind als „anderes Wirtschaftsgut“ einzustu-
fen. Damit werden Gewinne (und Verluste) aus 
dem Handel mit solchen Währungen steuerlich als 
sonstige Einkünfte aus einem privaten Veräuße-
rungsgeschäft erfasst, wenn zwischen Kauf und 
Verkauf eine Zeitspanne von nicht mehr als einem 
Jahr liegt. Diese virtuellen Währungen werden an-
geschafft, wenn sie im Tausch gegen Euro, eine 
Fremdwährung oder andere virtuelle Währungen 
erworben werden; sie werden veräußert i.S.d. Vor-
schrift, wenn sie in Euro oder gegen eine Fremd-
währung zurückgetauscht oder in andere Cur-
rency Token umgetauscht werden. 

 
– Wird diese Jahresfrist überschritten, so sind Ge-

winne und Verluste steuerlich unbeachtlich. Ein-
künfte aus Kapitalvermögen werden aus dem 
Handel mit solchen Währungen dann nicht erzielt. 

 
Handlungsempfehlung: 
 
Entscheidend für die Frage der steuerlichen Erfassung 
bei dem Handel von Kryptowährungen durch private 
Kapitalanleger ist also die Jahresfrist. Sehr sorgfältig 
sollten Handelsaktivitäten dokumentiert und die steuer-
lichen Erklärungspflichten geprüft werden. Bei Nichtbe-
achtung drohen auch steuerstrafrechtliche Risiken. An-
ders ist die steuerliche Beurteilung dann, wenn Kryp-
towährungen im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit 
gehandelt werden oder durch eine gewerbliche Tätig-
keit Kryptowährungen geschaffen werden. 

2. Verluste bei Kapitalanlagen 

Sind Wertminderungen bei Kapitalanlagen eingetreten, 
ist zu prüfen, ob und inwieweit ihre Geltendmachung als 
ausgleichsfähige Verluste möglich und sinnvoll ist. Im 
Grundsatz erkennt die FinVerw mittlerweile – der Recht-
sprechung folgend – Verluste aus Kapitalanlagen um-
fassend an, so z.B. der Verfall von Optionen oder das 
Wertloswerden von Knock-out-Produkten. Gegebenen-
falls kann es sich anbieten, bis zum Jahresende noch 
bewusst eingetretene Buchverluste, z.B. durch Veräu-
ßerung der Wertpapiere, zu realisieren. 
 
Problematisch ist allerdings die steuerliche Behandlung 
solcher Verluste. Gesetzlich wurden in mehrfacher 
Weise Verlustverrechnungsbeschränkungen umge-
setzt.  

Grundsätzlich können Verluste bei Kapitalvermögen nur 
mit Gewinnen aus Kapitalvermögen verrechnet werden. 
Daneben bestehen eigene Verlustverrechnungskreise, 
z.B. für Aktienveräußerungsgeschäfte. Zudem ist die 
Verrechnungsmöglichkeit mittlerweile für etliche Kapi-
talverluste auf 20 000 € je Jahr begrenzt worden. Nicht 
verrechenbare Verluste können insoweit nur in späteren 
Jahren geltend gemacht werden. Insoweit muss indivi-
duell geprüft werden, ob sich Verluste bei Kapitalanla-
gen tatsächlich im aktuellen Jahr steuerlich auswirken. 
 
Hinweis: 
 
Allerdings ist fraglich, ob diese Verlustverrechnungsbe-
schränkungen verfassungsmäßig sind. So hat der BFH 
mit Beschluss vom 17.11.2020 (Az. VIII R 11/18) dem 
BVerfG die Frage vorgelegt, ob die Verlustverrech-
nungsbeschränkung insoweit verfassungsgemäß ist, 
als Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit 
Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien verrechnet 
werden dürfen. In der Praxis sollten realisierte Verluste 
stets in der Steuererklärung geltend gemacht werden 
und eine Nichtberücksichtigung ggf. mit Hinweis auf das 
anhängige Verfahren verfahrensrechtlich offengehalten 
werden.  
 
Besteht für Wertpapierdepots bei Kreditinstituten ein 
Verlusttopf (durch dort realisierte, aber nicht mit Erträ-
gen verrechnete Verluste) und sollen die Verluste mit 
anderweitigen Kapitaleinkünften (z.B. bei einem ande-
ren Kreditinstitut) verrechnet werden, ist es erforderlich, 
bis zum 15.12.2023 bei dem Kreditinstitut einen Antrag 
auf Erteilung einer Bescheinigung über den nicht aus-
geglichenen Verlust zu stellen, den die auszahlende 
Stelle dann nicht mehr vortragen kann. Eine Verrech-
nung erfolgt dann im Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung. 
 

VI. FÜR HAUSEIGENTÜMER 

1. Grundstücks-GbR: Handlungsbedarf auf Grund 
des Inkrafttretens des Gesetzes zur Moder-
nisierung des Personengesellschaftsrechts zum 
1.1.2024 

Das zum 1.1.2024 in Kraft tretende Gesetz zur Moder-
nisierung des Gesellschaftsrechts (MoPeG) sieht vor, 
dass ein Gesellschaftsregister geschaffen wird, in das 
sich Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) eintra-
gen lassen können. Im Gesellschaftsregister werden 
folgende Angaben erfasst: 
 
– Angaben zur Gesellschaft: Name, Sitz und An-

schrift, 
 
– Angaben zu jedem Gesellschafter: wenn der Ge-

sellschafter eine natürliche Person ist: dessen Na-
men, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnort; 
bzw. wenn der Gesellschafter eine juristische Per-
son oder rechtsfähige Personengesellschaft ist: 
deren Firma oder Namen, Rechtsform, Sitz und, 
soweit gesetzlich vorgesehen, zuständiges Regis-
ter und Registernummer 

 
– Angabe der Vertretungsbefugnis der Gesellschaf-

ter. 
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Die Eintragung der GbR in das Gesellschaftsregister 
muss von sämtlichen Gesellschaftern notariell beglau-
bigt beantragt werden. Später eintretende Änderungen 
sind dem Registergericht anzuzeigen. Im Gesellschafts-
register eingetragene GbR müssen als Namenszusatz 
„eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ oder 
„eGbR“ führen. 
 
Vorteil der Eintragung einer GbR im Gesellschaftsregis-
ter ist, dass die Vertretungsbefugnisse eingetragen wer-
den, so dass sich die Handlungsfähigkeit nach außen 
verbessert. So kann auch ein vertretungsbefugter Ge-
sellschafter, dessen Vertretungsbefugnis sich aus dem 
Gesellschaftsregister ergibt, z.B. Mietverträge abschlie-
ßen oder alleine gegenüber Mietern handeln. 
 
Hinweis: 
 
Als eingetragene Gesellschaft ist die eGbR zur Meldung 
ihrer wirtschaftlich Berechtigten zum Transparenzregis-
ter verpflichtet. Gegebenenfalls sind damit über das 
Transparenzregister Beteiligungsverhältnisse offenzu-
legen, die bisher nicht publik sind.  
 
Im Übrigen ist die Eintragung einer GbR im Gesell-
schaftsregister im Grundsatz freiwillig. Allerdings ergibt 
sich vielfach mittelbar eine Eintragungspflicht. Hiervon 
betroffen sind insbesondere alle GbR, die Immobilien 
besitzen oder an Gesellschaften beteiligt sind, die ihrer-
seits im Handelsregister eingetragen sind (z.B. GmbH 
oder GmbH & Co. KG). Ab 2024 können in öffentlichen 
Registern, wie dem Grundbuch oder dem Handelsregis-
ter, zu Gunsten von GbR nur noch dann Rechte einge-
tragen werden, wenn die GbR ihrerseits im neuen Ge-
sellschaftsregister eingetragen ist. Ist aktuell eine GbR 
bereits im Grundbuch (oder z.B. Handelsregister) ein-
getragen, so gilt zwar ein Bestandsschutz, jedoch wer-
den diesbezügliche Änderungen nur dann eingetragen, 
wenn die GbR selbst im Gesellschaftsregister eingetra-
gen ist. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Insbesondere für die in der Praxis weit verbreitete Im-
mobilien-GbR wird eine Eintragung im Gesellschaftsre-
gister also zwingend erforderlich sein. 
 
Diskutiert wurde, ob das Inkrafttreten des geänderten 
Gesellschaftsrechts der Personengesellschaften ab 
dem 1.1.2024 steuerliche Auswirkungen hat. Insoweit 
ist folgender Stand festzuhalten: 
 
– Ertragsteuerlich wird es bei der bisherigen trans-

parenten Besteuerung der Personengesellschaf-
ten bleiben. Insbesondere erfolgt eine Besteue-
rung vermögensverwaltender Personengesell-
schaften, wie Immobilien-GbR, auch zukünftig auf 
Ebene der Gesellschafter und diese erzielen inso-
weit Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. 

 
– Anders ist die Situation bei der Grunderwerb-

steuer. Nach aktuellem Recht können Grundstü-
cke von einem Gesellschafter auf eine Personen-
gesellschaft und umgekehrt in weitem Umfang 
ohne Belastung mit Grunderwerbsteuer übertra-
gen werden. Insbesondere ist daneben durch die 
Kombination mit der Grunderwerbsteuerbefreiung 
für Übertragungen an Personen, die mit dem Ver-
äußerer in gerader Linie verwandt sind, z.B. die 

Übertragung einer Immobilie von den Eltern auf 
eine durch die Kinder begründete Grundstücks-
GbR, ohne Steuerbelastung möglich. In diesen 
Fällen werden allerdings regelmäßig Behaltefris-
ten ausgelöst, die für die Beibehaltung der Steuer-
freiheit zwingend einzuhalten sind. 

 
Aktuell ist nicht abschließend geklärt, ob diese Steuer-
befreiungen ab dem 1.1.2024 weiter anwendbar sind. 
Nach aktuellem Stand sollen diese Steuerbefreiungen 
übergangsweise in 2024 noch anwendbar sein. Dies 
steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Zustim-
mung des Bundesrats. Auch soll klargestellt werden, 
dass bis zum 31.12.2023 durch derart grunderwerb-
steuerfreie Übertragungen ausgelöste Behaltefristen 
durch die Rechtsänderung im Gesellschaftsrecht nicht 
berührt werden, sondern nach bisherigem Recht weiter-
laufen. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Sind kurzfristig Übertragungen von Grundstücken auf 
Personengesellschaften z.B. in Form von Grundstücks-
GbRs vorgesehen, so sollte geprüft werden, ob diese 
noch realisiert werden unter dem aktuellen Recht. 
Hierzu sollte stets rechtlicher und steuerlicher Rat hin-
zugezogen werden. 

2. Steuerbefreiung für kleinere Photovoltaikan-
lagen 

Mit Wirkung ab dem Jahr 2022 wurde eine Steuerbefrei-
ung für kleinere Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) ein-
geführt. Diese führt zu einer Steuerbefreiung der Ein-
nahmen einschließlich Eigenverbrauch und zu einem 
korrespondierenden Betriebsausgabenabzugsverbot 
für die entsprechenden Ausgaben. Eine steuerliche Ge-
winnermittlungspflicht besteht für die Anlagen nicht. 
 
Hinweis: 
 
Diese Steuerbefreiung greift ab dem Jahr 2022 und 
zwar unabhängig davon, wann die PV-Anlage in Betrieb 
gesetzt wurde. Damit gilt dies auch für Altanlagen. Für 
Jahre vor 2022 hatte die FinVerw ein vergleichbares Er-
gebnis dadurch erreicht, das unter engeren Vorausset-
zungen davon ausgegangen werden konnte, dass die 
PV-Anlage ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben 
wird und damit steuerlich unbeachtlich ist. Dies galt ins-
besondere nur für Anlagen bis zu einer Leistung von 
10 kWp. Soll für Jahre bis 2021 von dieser Regelung 
Gebrauch gemacht werden, so bedarf dies eines An-
trags bei der FinVerw. Dieser ist spätestens bis zum 
31.12.2023 zu stellen.  
 
Die seit 2022 geltende Steuerbefreiung erfasst PV-An-
lagen, die sich auf, an oder in dem jeweiligen Gebäude 
befinden (einschließlich Nebengebäude, wie z.B. Gar-
tenhäuser, Garagen, Carports) unter folgender Maß-
gabe: 
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Art des Gebäudes  Maximale maßgebliche 

Leistung der Anlage(n) in 

kWp je Stpfl./Mitunter-

nehmerschaft (gebäude-

bezogene Betrachtung)  

Einfamilienhaus  30 kWp  

Wohnzwecken dienendes 

Zwei-/Mehrfamilienhaus  

15 kWp je Wohneinheit  

Gemischt genutzte Immo-

bilie  

15 kWp je Wohn-/Ge-

schäftseinheit  

Nicht Wohnzwecken die-

nendes Gebäude, z.B. Ge-

werbeimmobilie mit einer 

Gewerbeeinheit, Garagen-

grundstück  

30 kWp  

Gewerbeimmobilie mit 

mehreren Gewerbeeinhei-

ten  

15 kWp je Gewerbeeinheit  

 
Nach Auffassung der FinVerw ist diese 100 kWp-
Grenze als Freigrenze zu verstehen, so dass bei einem 
Überschreiten der Grenze sämtliche Anlagen steuerlich 
relevant sind. 
 
Besondere Vorsicht ist dann geboten, wenn die PV-An-
lage durch eine Personengesellschaft betrieben wird, 
die an sich Vermietungseinkünfte bezieht. Dies kann 
eine Vermietungs-GbR von Ehegatten sein, aber auch 
eine größere Immobilien-Personengesellschaft. In die-
sen Fällen ist der Betrieb einer PV-Anlage mit dem Ri-
siko verbunden, dass die insoweit anzunehmende Ge-
werblichkeit dazu führt, dass insgesamt gewerbliche 
Einkünfte vorliegen, was dann nicht nur zu einer Gewer-
besteuerpflicht, sondern auch zur steuerlichen Erfas-
sung von realisierten Wertsteigerungen im eingesetzten 
Vermögen führen kann. 
 
Hinweis: 
 
Wurde in einer solchen Konstellation einer Vermie-
tungs-Personengesellschaft die PV-Anlage bereits vor 
2022 betrieben, so besteht ggf. bis zum 31.12.2023 
Handlungsbedarf, um eine zwangsweise Aufdeckung 
und Besteuerung stiller Reserven zu verhindern. Inso-
weit sollte in solchen Fällen steuerlicher Rat eingeholt 
werden. 

3. Abschreibung von Gebäuden nach der kürzeren 
tatsächlichen Nutzungsdauer 

Im Grundsatz können Gebäude nur nach den gesetzlich 
bestimmten AfA-Sätzen abgeschrieben werden. Dies 
gilt z.B. auch dann, wenn ein Bestandsgebäude erwor-
ben wird. Nur ausnahmsweise kann von der gesetzli-
chen Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, auf die 
tatsächlich kürzere Nutzungsdauer abzustellen. Dann 
ist die technische Nutzungsdauer maßgeblich. Aus-
gangspunkt für die Beurteilung des technischen Ver-
schleißes ist die Nutzungsdauer der Tragstruktur des 
Bauwerks (Dachkonstruktion, tragende Innen- und Au-
ßenwände, Geschossdecken und Fundament) als 
Hauptbestandteil des Gebäudes. 
 
Die FinVerw stellt hohe Anforderungen an diesen Nach-
weis: 
 

– Der Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nut-
zungsdauer ist durch Vorlage eines Gutachtens 
eines öffentlich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen für die Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken oder von Personen, 
die von einer nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkre-
ditierten Stelle als Sachverständige oder Gutach-
ter für die Wertermittlung von Grundstücken nach 
entsprechender Norm zertifiziert worden sind, zu 
erbringen. 

 
– Im Rahmen des Nachweises ist der Zustand des 

Gebäudes in seinen die Nutzungsdauer bestim-
menden Elementen (Tragstruktur des Bauwerks) 
darzustellen und begründet darzulegen, weshalb 
am Ende der geltend gemachten (kürzeren) Nut-
zungsdauer voraussichtlich keine wirtschaftlich 
sinnvolle (anderweitige) Nachfolgenutzung mehr 
möglich ist und kein Restwert mehr vorhanden ist. 

 
– Dagegen ist die bloße Übernahme einer Restnut-

zungsdauer aus einem Verkehrswertgutachten 
aus Sicht der FinVerw nicht als Nachweis einer 
kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer geeignet. 

 
Hinweis: 
 
In der Rechtsprechung werden z.T. auch deutlich gerin-
gere Anforderungen an diesen Nachweis gestellt. So 
werden teilweise auch Wertgutachten nach der Immo-
bilienwertverordnung anerkannt. In der Praxis sollten 
nach Möglichkeit die Anforderungen der FinVerw be-
achtet werden. Bei materiell bedeutsamen Fällen ist ein 
entsprechendes Gutachten einzuholen.  
 
Besonderheiten gelten bei besonderen Betriebsgebäu-
den und bestimmten Gebäudeteilen, die selbständige 
unbewegliche Wirtschaftsgüter sind: 
 
– Für bestimmte betrieblich genutzte Gebäude (z.B. 

Hallen in Leichtbauweise oder bei Ställen und 
Schuppen) kann sich jeweils in Abhängigkeit von 
der Bauart, der Bauweise und der Nutzung aus 
den amtlichen AfA-Tabellen eine kürzere Nut-
zungsdauer ergeben. 

 
– Die Abschreibung kann auch bei bestimmten Ge-

bäudeteilen, die selbständige unbewegliche Wirt-
schaftsgüter sind (z.B. Ladeneinbauten, Schau-
fensteranlagen und Gaststätteneinbauten, soweit 
sie keine Betriebsvorrichtungen oder Scheinbe-
standteile sind, und sonstige selbständige unbe-
wegliche Gebäudeteile), nach den in den amtli-
chen AfA-Tabellen enthaltenen Richtwerten be-
messen werden. 

 
– Bei Mietereinbauten und -umbauten kann sich ab-

weichend zu den für das Gebäude geltenden typi-
sierten AfA-Sätzen eine kürzere tatsächliche Nut-
zungsdauer auf Grund einer ggf. kürzeren Miet-
dauer ergeben. 

4. Wachstumschancengesetz: Abschreibung von 
Gebäuden: Geplante Einführung einer degres-
siven Gebäude-AfA 

Mit dem Wachstumschancengesetz soll nun eine de-
gressive Gebäude-AfA eingeführt werden, welche eine 
raschere Abschreibung erlauben würde.  
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Die vorgesehene degressive Gebäude-AfA ist an fol-
gende Bedingungen geknüpft: 
 
– Gebäude, die in EU/EWR-Staat belegen sind; 
 
– soweit diese Wohnzwecken dienen; 
 
– vom Stpfl. hergestellt oder bis zum Ende des Jah-

res der Fertigstellung angeschafft worden sind; 
 
– mit der Herstellung nach dem 30.9.2023 und vor 

dem 1.10.2029 begonnen wurde oder die An-
schaffung auf Grund eines nach dem 30.9.2023 
und vor dem 1.10.2029 rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags erfolgt. Als 
Beginn der Herstellung gilt das Datum in der nach 
den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein-
zureichenden Baubeginnsanzeige. Sollten lan-
desrechtlich im Einzelfall keine Baubeginnsanzei-
gen vorgeschrieben sein, hat der Stpfl. zu erklä-
ren, dass er den Baubeginn gegenüber der zu-
ständigen Baubehörde freiwillig angezeigt hat. 

 
Hinweis: 
 
Auch die Sonderabschreibung für Mietwohnungsneu-
bau soll punktuell ausgeweitet werden. 

VII. FÜR GMBH-GESELLSCHAFTER 
UND GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER 

1. Geplante Änderungen durch das Wachs-

tumschancengesetz 

Mit Datum vom 2.10.2023 hat die Bundesregierung den 
Gesetzentwurf (BT-Drucks. 20/8628) zum „Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, 
Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfa-
chung und Steuerfairness (Wachstumschancenge-
setz)“ in den Bundestag eingebracht. Eine Verabschie-
dung des Gesetzes im Bundesrat wird für Mitte Dezem-
ber erwartet. Insoweit ist allerdings noch unsicher, ob 
der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anruft, so 
dass sich die Verabschiedung des Gesetzes verzögern 
könnte. Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Ge-
schäftsführer sind dabei insbesondere folgende, nach 
aktuellem Stand geplante Entwicklungen herauszustel-
len: 
 
– Erweiterung des Verlustrücktrags und Erhöhung 

der Verlustvortragsquote (mit dem Ziel, Verluste 
schneller gegen positive Ergebnisse verrechnen 
zu können und damit positive Liquiditätseffekte zu 
erzielen) wie folgt: 

 
– Der Verlustrücktrag soll ab dem Jahr 2024 

auf drei statt bislang zwei Jahre ausge-
dehnt werden. 

 
– Das Volumen des Verlustrücktrags bei der 

Körperschaftsteuer soll auch in 2024 und 
2025 10 Mio. € betragen und ab 2026 auf 5 
Mio. € sinken. Dieses Volumen betrifft den 
Verlustrücktrag in alle drei Rücktragsjahre 
zusammen. Bei der Gewerbesteuer exis-
tiert – auch zukünftig – kein Verlustrück-
trag. 

 

– Die in § 10d Abs. 2 EStG geregelte Verlust-
vortragsquote soll für die Jahre 2024 bis 
2027 von 60 % auf 75 % angehoben wer-
den (Abmilderung der sog. Mindestbesteu-
erung). Damit könnten bestehende Verlust-
vorträge rascher gegen Gewinne verrech-
net werden. 

 
– Körperschaftsteuerliche Organschaft: Die Rege-

lung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG soll gestri-
chen werden, da diese Norm, die auf die Verhin-
derung einer Doppelberücksichtigung von negati-
ven Einkünften abzielt, im Ergebnis überflüssig 
geworden ist. Denn auf Grund der Einführung von 
§ 4k Abs. 4 EStG durch das ATAD-Umsetzungs-
gesetz wird nunmehr bereits eine doppelte Be-
rücksichtigung von Aufwendungen verhindert. 

 
Hinweis: 
Da die konkreten Inhalte des Gesetzespakets zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses noch umstritten waren, 
ist die weitere Entwicklung aufmerksam zu verfolgen. 

2. Erhebliche Ausweitung der Nachhaltig-

keits-berichterstattung für GmbH: Stufen-

plan beginnend ab dem Geschäftsjahr 2025 

Nachdem der Vorschlag der Europäischen Kommission 
zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung (Corporate 
Sustainability Reporting Directive – CSRD) in Form der 
finalen Richtlinie (EU) 2022/2464 am 16.12.2022 im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht worden ist, ist diese in-
nerhalb von 18 Monaten in nationales Recht umzuset-
zen. 
 
Inhaltlich führt die neue Richtlinie detailliertere Berichts-
pflichten zu den Auswirkungen von Unternehmen auf 
die Umwelt, Menschenrechte und Sozialstandards ein, 
basierend auf gemeinsamen Kriterien im Einklang mit 
den EU-Klimazielen (sog. Nachhaltigkeitsberichte). Da-
mit verbunden ist eine deutliche Erweiterung der von 
dieser Berichtspflicht betroffenen Unternehmen, die 
auch GmbH erfassen wird – insoweit ist der folgende 
Zeitplan zu beachten: 
 
– Ab dem Geschäftsjahr 2024 greift die CSRD und 

erfasst als Anwenderkreis große Unternehmen 
von öffentlichem Interesse (EU PIEs) mit durch-
schnittlich mehr als 500 Mitarbeitenden. 

 
– Ab dem Geschäftsjahr 2025 sind sämtliche gro-

ßen Kapitalgesellschaften (KapGes) i.S.d. § 267 
Abs. 3 HGB – unabhängig von ihrer Kapitalmarkt-
orientierung – von der CSRD betroffen. Dazu zäh-
len auch die diesen über § 264a HGB gleichge-
stellten Personenhandelsgesellschaften. In die-
sem Schritt erfolgt eine ganz deutliche Ausweitung 
des Anwendungsbereichs. 

 
– Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird der Kreis der be-

troffenen Unternehmen auf kapitalmarktorientierte 
kleinere und mittlere Unternehmen (KMU), kleine 
und nicht-komplexe Kreditinstitute sowie firmenei-
gene Versicherungsunternehmen erweitert. 
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– Ab dem Geschäftsjahr 2028 wird dann der Kreis 
der betroffenen Unternehmen erweitert auf EU-
Tochterunternehmen sowie Nicht-EU-Unterneh-
men, die mehr als 150 Mio. € Nettoumsatz (in den 
beiden vorangegangenen Geschäftsjahren) in der 
EU erwirtschaften und mindestens eine (große o-
der kapitalmarktorientierte) Tochtergesellschaft o-
der Zweigniederlassung in der EU (mit mindestens 
40 Mio. € Nettoumsatz in der EU im vorangegan-
genen Geschäftsjahr) haben. 

 
Hinweis: 
 
Da es also schon für alle „großen“ GmbH und 
GmbH & Co. KG zu einer Verpflichtung zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung ab dem Geschäftsjahr 2025 
kommt, müssen sich diese mit dem Thema der Nach-
haltigkeit und der Nachhaltigkeitsberichterstattung zeit-
nah auseinandersetzen. Herauszuheben sind dabei die 
European Sustainability Reporting Standards (ESRS), 
d.h. das von der EU-Kommission im Wege eines Dele-
gierten Rechtsakts im Juli 2023 veröffentlichte erste 
vollständige sektorunabhängige Set von Nachhaltig-
keitsberichterstattungsstandards. Es werden insoweit 
die verbindliche Beachtung von einheitlichen Standards 
zur Aufstellung von Nachhaltigkeitsberichten, die zwin-
gende Verankerung des Nachhaltigkeitsberichts im La-
gebericht sowie dessen verpflichtende Prüfung gere-
gelt. 

3. Gestaltungsüberlegungen zum Jahres-

wechsel 

 
a) Bilanzpolitik: Bedeutung der Größenklassen 

des HGB 
 

Die Anforderungen an die handelsrechtliche Rech-
nungslegung sind gestaffelt: Kleine KapGes genießen 
gegenüber mittelgroßen und großen KapGes eine 
Reihe von Vorteilen, so dass auch vor dem kommenden 
Bilanzstichtag die Schwellenwerte der Größenklassen 
des HGB für KapGes genau betrachtet werden sollten. 
So unterliegen kleine KapGes insbesondere nicht der 
gesetzlichen Prüfungspflicht durch einen vereidigten 
Buch- oder Wirtschaftsprüfer. Die Aufstellung des Jah-
resabschlusses kann für diese Gesellschaften später 
erfolgen. Außerdem sind auch deutlich weniger Pflicht-
angaben im Anhang zu machen, die Bilanz braucht we-
niger tief gegliedert zu werden und auf einen Lagebe-
richt kann verzichtet werden. Darüber hinaus existieren 
noch deutliche Erleichterungen bei der Publizität des 
Jahresabschlusses im Bundesanzeiger, insbesondere 
braucht die Gewinn- und Verlustrechnung nicht offen-
gelegt zu werden. 
 
Daher sollte zum Jahresende, das ja regelmäßig auch 
das Ende des Wirtschaftsjahrs darstellt, geprüft werden, 
ob die jeweiligen Schwellenwerte durch geeignete Ge-
staltungsmaßnahmen noch vor dem Bilanzstichtag un-
terschritten werden können. Allerdings treten die 
Rechtsfolgen ohnehin erst dann ein, wenn zwei der ge-
nannten Merkmale (Schwellenwerte) an zwei aufeinan-
derfolgenden Abschlussstichtagen unter- oder über-
schritten werden. Die Größenklassen stellen sich nach 
derzeit noch geltendem Recht (§ 267 HGB; Stand Mitte 
November 2023) wie folgt dar: 
 

IST  

Kleine 

GmbH  

Mittelgroße 

GmbH  Große GmbH  

Bilanzsumme  ≤ 6 Mio. €  ≤ 20 Mio. €  > 20 Mio. €  

Umsatzer-

löse  ≤ 12 Mio. €  ≤ 40 Mio. €  > 40 Mio. €  

Arbeitneh-

mer  ≤ 50  ≤ 250  > 250  

 
Diese Werte werden (mit Ausnahme der Arbeitnehmer-
zahl) nach dem am 17.10.2023 von der Europäischen 
Kommission erlassenen Delegierten Rechtsakt zur An-
hebung der Schwellenwerte für die Bestimmung der 
Größenklassen von Unternehmen und Gruppen in 
Kürze um ca. 25 % angehoben (wobei es den Mitglieds-
staaten überlassen bleibt, die Anwendung bereits für 
2023 oder erst ab 2024 vorzuschreiben; nachfolgend 
wird i.Ü. davon ausgegangen, dass Deutschland weiter-
hin das Mitgliedsstaatenwahlrecht nutzt und die 
Schwellenwerte für kleine Unternehmen an der oberen 
Grenze der Richtlinie festlegt): 
 

 

+PLAN  

Kleine 

GmbH  

Mittelgroße 

GmbH  Große GmbH  

Bilanzsumme  ≤ 7,5 Mio. €  ≤ 25 Mio. €  > 25 Mio. €  

Umsatzer-

löse  ≤ 15 Mio. €  ≤ 50 Mio. €  > 50 Mio. €  

Arbeitneh-

mer  ≤ 50  ≤ 250  > 250  

 
Entsprechende Gestaltungsüberlegungen sind auch bei 
Vorliegen von Tochtergesellschaften bezüglich der 
Schwellenwerte zur Befreiung von der Pflicht zur 
Aufstellung eines Konzernabschlusses anzustellen. 
Es besteht dann eine Verpflichtung zur Aufstellung ei-
nes Konzernabschlusses, wenn mindestens zwei der 
drei nachfolgend genannten Merkmale überschritten 
werden. Bei der Prüfung der Konzernrechnungsle-
gungspflicht wird zwischen der Brutto- und der Netto-
methode differenziert. Bei der Bruttomethode wird aus 
den Bilanzen der einzubeziehenden Unternehmen le-
diglich durch Aufaddieren eine Summenbilanz erstellt, 
bei der Nettomethode wird ein „Probe“-Konzernab-
schluss einschließlich der erforderlichen Konsolidie-
rungsbuchungen aufgestellt. 
 
Die Schwellenwerte für Konzernabschlüsse sind nach 
derzeit noch geltendem Recht wie folgt gesetzlich fest-
gelegt: 
 

IST  Bruttomethode  Nettomethode  

Bilanzsumme  ≤ 24 Mio. €  ≤ 20 Mio. €  

Umsatzerlöse  ≤ 48 Mio. €  ≤ 40 Mio. €  

Arbeitnehmer  ≤ 250  ≤ 250  

 
Auch diese Werte sollen (mit Ausnahme der Arbeitneh-
merzahl) nach dem am 17.10.2023 von der Europäi-
schen Kommission erlassenen Delegierten Rechtsakt 
zur Anhebung der Schwellenwerte für die Bestimmung 
der Größenklassen von Unternehmen und Gruppen in 
Kürze um 25 % angehoben werden. 
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Hinweis: 
 
Ob Deutschland das Wahlrecht zur frühzeitigen Anwen-
dung der erhöhten Größenkriterien bereits ab 2023 aus-
üben wird, war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
noch nicht absehbar. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Soweit beabsichtigt wird, gerade das gestaltbar erschei-
nende Kriterium der Bilanzsumme mit dem Ziel des Un-
terschreitens der Schwellenwerte zu mindern, können 
verschiedene sachverhaltsgestaltende wie auch bilanz-
politische Instrumente genutzt werden, deren Einsatz 
im konkreten Einzelfall zu prüfen wäre (z.B. Aufschub 
von Investitionen und/oder Außenfinanzierungen, Rück-
führung von Außenfinanzierungen, sale-and-lease-
back-Gestaltungen, Vornahme von Gewinnausschüt-
tungen, Abtretung von Forderungen, Auslagerung von 
Pensionsverpflichtungen). Unter Hinzuziehung steuerli-
cher Beratung sollten rechtzeitig die Situation analysiert 
und mögliche Strategien entwickelt werden. 
 
b) Bilanzpolitik: Besondere Erleichterungen für 

Kleinstkapitalgesellschaften 
 

Besondere Erleichterungen werden nach § 267a HGB 
sog. Kleinst-Unternehmen (Kleinstkapitalgesellschaf-
ten) gewährt. Ein Unternehmen wird nach derzeit noch 
geltendem Recht (Stand Mitte November 2023) dann 
als Kleinstkapitalgesellschaft oder als Kleinst-
GmbH & Co. KG eingestuft, wenn an zwei aufeinander-
folgenden Abschlussstichtagen jeweils zwei der folgen-
den drei Größenmerkmale nicht überschritten werden: 
 
– Bilanzsumme (nach Abzug eines etwaigen Fehl-

betrags): 350 000 €, 
 
– Umsatzerlöse: 700 000 €, 
 
– Arbeitnehmerzahl im Jahresdurchschnitt: zehn 

Personen. 
 
Auch diese Werte werden (mit Ausnahme der Arbeit-
nehmerzahl) nach dem am 17.10.2023 von der Europä-
ischen Kommission erlassenen Delegierten Rechtsakt 
zur Anhebung der Schwellenwerte für die Bestimmung 
der Größenklassen von Unternehmen und Gruppen in 
Kürze wie folgt angehoben (wobei es den Mitgliedsstaa-
ten überlassen bleibt, die Anwendung bereits für 2023 
oder erst ab 2024 vorzuschreiben): 
 
– Bilanzsumme (nach Abzug eines etwaigen Fehl-

betrags): Anhebung auf 450 000 €, 
 
– Umsatzerlöse: Anhebung auf 900 000 €. 
 
Mit der Einstufung als Kleinstunternehmen verbunden 
sind – neben den bereits für kleine Gesellschaften gel-
tenden Erleichterungen – erhebliche Vereinfachungen 
hinsichtlich des Jahresabschlusses: erhebliche Verkür-
zung und Vereinfachung der Gliederungen von Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung, Befreiung von der 
Aufstellung eines Anhangs und der Offenlegungspflicht. 
 
Hinweis: 
 
 

Gerade im Hinblick auf die im Bundesanzeiger zu ver-
öffentlichenden Daten sind die Erleichterungen für 
Kleinstkapitalgesellschaften wichtig. Von Bedeutung ist, 
dass durchaus auch für diese Kleinstkapitalgesellschaf-
ten ein ausführlicher Jahresabschluss aufgestellt wer-
den kann, um z.B. gegenüber den Gesellschaftern oder 
der Hausbank ausreichende Informationen zu geben. 
Ein weiterer zur Veröffentlichung bestimmter Jahresab-
schluss kann dann unabhängig davon nach den verein-
fachten Regeln für Kleinstkapitalgesellschaften aufge-
stellt werden. Ob Deutschland das Wahlrecht zur früh-
zeitigen Anwendung der erhöhten Größenkriterien be-
reits ab 2023 ausüben wird, war zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses noch nicht absehbar. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Vor dem Hintergrund dieser Erleichterungen ist zum 
Jahreswechsel 2023/2024 zu prüfen, ob die Schwellen-
werte für Kleinstkapitalgesellschaften durch geeignete 
Gestaltungsmaßnahmen noch vor dem Bilanzstichtag 
unterschritten werden können. Auch insoweit ist zu be-
achten, dass die begünstigenden Rechtsfolgen erst 
dann eintreten, wenn zwei der genannten Merkmale 
(Schwellenwerte) an zwei aufeinanderfolgenden Ab-
schlussstichtagen nicht überschritten werden. 
 
c) Mindestbesteuerung durch ergebnispolitische 

Maßnahmen vermeiden 
 

Auch KapGes unterliegen der mit dem Begriff „Mindest-
besteuerung“ bezeichneten gesetzlichen Regelung des 
§ 10d EStG, nach der ein steuerlicher Verlustvortrag im 
Einzelfall nur begrenzt genutzt werden kann. Konkret 
ordnet die Vorschrift, deren Verfassungsmäßigkeit der-
zeit immer noch auf dem Prüfstand des BVerfG steht, 
an, dass in vorhergehenden Jahren noch nicht verrech-
nete Verluste in nachfolgenden Gewinnjahren nur noch 
i.H.v. 1 Mio. € (sog. Sockelbetrag) unbeschränkt ver-
rechnet werden dürfen. Der diesen Sockelbetrag über-
steigende Gewinn kann nur zu 60 % verrechnet werden 
– die verbleibenden 40 % sind auch dann zu versteu-
ern, wenn der Verlustvortrag den Gewinn übersteigt. Da 
das sog. Wachstumschancengesetz zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses noch umstritten war, ist weiterhin 
zu beobachten, ob die Verlustvortragsquote für die 
Jahre 2024 bis 2027 tatsächlich von 60 % auf 75 % an-
gehoben werden wird. Dies ist aktuell allerdings noch 
ungewiss. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Unabhängig vom Wachstumschancengesetz sollte aber 
vor diesem Hintergrund auch der Jahreswech-
sel 2023/2024 Anlass sein, in Verlustsituationen durch 
geeignete Maßnahmen das Entstehen oder die Erhö-
hung eines nur begrenzt abzugsfähigen Verlustvortrags 
zu vermeiden. Grundsätzlich sollte der drohenden Min-
destbesteuerung durch eine frühzeitige Ergebnispla-
nung, mit deren Hilfe die anfallenden Verluste begrenzt 
werden, begegnet werden: 
 
– Verbesserung des Ergebnisses der GmbH durch 

Verzicht des Gesellschafters auf Nutzungs- oder 
Tätigkeitsvergütungen bzw. Zinsen. Allerdings ist 
ein solcher Verzicht mit steuerlicher Rückwirkung 
nicht möglich, da sonst die Qualifizierung als ver-
deckte Einlage droht und der sich durch den Ver-
zicht ergebende bilanzielle Ertrag vom 
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steuerlichen Einkommen der GmbH in gleicher 
Höhe wieder abgezogen wird. Aus Gesellschafter-
sicht gilt die Vergütung zudem dennoch als zuge-
flossen. Der Verzicht sollte daher frühzeitig und 
mit Wirkung für künftige Zahlungsverpflichtungen 
der GmbH erfolgen. 

 
– Vorziehen gewinnrealisierender Vorgänge auf 

2023, z.B. durch Veräußerungen im Unterneh-
mensverbund oder vorgezogene Abnahmen eines 
Auftrags; 

 
– Verschieben von Aufwendungen, z.B. von Erhal-

tungs- oder Werbemaßnahmen, in das Jahr 2024. 
 
– Soweit dies im Einzelfall noch zulässig ist, können 

zur Ergebnisbeeinflussung u.U. auch Bilanzie-
rungs- und Bewertungswahlrechte anders als bis-
her ausgeübt werden. Spielräume bieten sich ins-
besondere im Bereich der Rückstellungen und 
auch bei der Bewertung des Vorratsvermögens. 

 
Hinweis: 
 
Wird für 2023 mit einem positiven Ergebnis gerechnet 
und bestehen Verlustvorträge, so muss die Wirkung der 
Mindestbesteuerung geprüft werden, da diese eben 
trotz ausreichend hoher Verlustvorträge zu einer Steu-
erbelastung führen kann. 
 
d) Überlegungen zur Ausschüttungspolitik zum 

Jahreswechsel 2023/2024 
 

Werden aktuell Gewinnausschüttungen geplant, so ist 
abzuwägen, ob diese noch in 2023 oder aber erst in 
2024 erfolgen sollen. Bei dieser Entscheidung sind ei-
nerseits die steuerliche Situation der Gesellschaft und 
andererseits die des Gesellschafters zu berücksichti-
gen. Dabei wird zunächst davon ausgegangen, dass die 
Rückführung des Solidaritätszuschlags als verfas-
sungskonform eingestuft werden wird, dazu sind aller-
dings auch zum Jahreswechsel 2023/2024 noch zwei 
Verfahren beim BFH anhängig (eine Vorlage betreffend 
die Verfassungswidrigkeit des Solidaritätsschlags hatte 
das BVerfG mit Datum vom 7.6.2023 als unzulässig ver-
worfen), so dass die weitere Rechtsentwicklung auf-
merksam zu beobachten ist: 
 
– Ist der Gesellschafter der GmbH eine natürliche 

Person und hält er die Geschäftsanteile in seinem 
steuerlichen Betriebsvermögen, so kommt die 
Abgeltungsteuer nicht zur Anwendung. Für die 
Ausschüttungspolitik ist in diesem Fall entschei-
dungserheblich, in welchem Veranlagungszeit-
raum der persönliche Spitzensteuersatz niedriger 
ist; in diesem Veranlagungszeitraum sollte dann 
ausgeschüttet werden. Gleiches gilt, wenn der Ge-
sellschafter die Geschäftsanteile zwar in seinem 
steuerlichen Privatvermögen hält, die Anwen-
dung der sog. Abgeltungsteuer aber auf Grund der 
Optionsmöglichkeit zur tariflichen Einkom-
mensteuer nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG gleich-
wohl ausscheidet, z.B. weil ein zu mind. 25 % an 
der Kapitalgesellschaft beteiligter Gesellschafter 
beantragt, auf die Anwendung des besonderen 
Steuersatzes zu verzichten (verbunden mit der 
Möglichkeit zum Werbungskostenabzug). 

 

– Ist der Gesellschafter der GmbH eine natürliche 
Person und hält er die Geschäftsanteile in seinem 
steuerlichen Privatvermögen mit der Folge, dass 
die sog. Abgeltungsteuer zur Anwendung 
kommt, macht es i.d.R. keinen Unterschied, ob die 
Ausschüttung in 2023 oder in 2024 erfolgt. Die Ge-
winnausschüttung wird in beiden Fällen mit dem 
Abgeltungsteuersatz von 25 % zzgl. Solidaritäts-
zuschlag und ggf. Kirchensteuer belastet. Rein 
aus Sicht des EStG ist eine differenzierte Betrach-
tung nur in den seltenen Ausnahmefällen erforder-
lich, in denen der persönliche Grenzsteuersatz un-
ter 25 % liegt und der Gesellschafter im Rahmen 
der sog. „Günstigerprüfung“ eine teilweise Erstat-
tung der sog. Abgeltungsteuer beantragen kann. 
Dies kann z.B. gegeben sein, wenn aus anderen 
Einkunftsquellen Verluste resultieren und sich 
deshalb eine sehr niedrige steuerliche Bemes-
sungsgrundlage ergibt. 

 
– Ist der Gesellschafter der GmbH seinerseits eine 

Kapitalgesellschaft, macht es ebenfalls keinen 
Unterschied, ob die Ausschüttung in 2023 oder in 
2024 erfolgt, da derzeit keine Änderung des Steu-
ertarifs bzw. der Steuerbefreiung absehbar ist. 

4. Wichtige aktuelle Entscheidungen und Ver-

waltungsanweisungen für GmbH und Ge-

sellschafter 

Nachfolgend sind wichtige in 2023 veröffentlichte fi-
nanzgerichtliche Entscheidungen und Verwaltungsan-
weisungen zusammengefasst, die für die GmbH und 
ihre Gesellschafter Anlass sein können, bestehende 
Gestaltungen und Vereinbarungen zu überprüfen und 
ggf. anzupassen: 
 
Organschaft 
 
– Auslegung eines Gewinnabführungsvertrags 

ohne Verlängerungsklausel – keine steuerliche 
Rückwirkung eines notariellen Nachtragsver-
merks: Der BFH hat mit seinem Urteil vom 
13.7.2022 (Az. I R 42/18) zur Frage der tatsächli-
chen Laufzeit eines Ergebnisabführungsvertrags 
entschieden, dass im konkreten Streitfall zwischen 
der Organgesellschaft und der Organträger-
GmbH kein steuerrechtlich wirksamer GAV und 
damit keine Organschaft gem. §§ 14, 17 KStG 
(mehr) bestanden hatte, weil die Vertragslaufzeit 
wegen fehlender Verlängerung abgelaufen war. 
Denn der Notar hatte den Vertragsablauf vertrag-
lich konkret datiert, dabei eine Verlängerungsklau-
sel zunächst übersehen und diese erst nach den 
Streitjahren per Nachtragsvermerk eingefügt. Die 
nach Ablauf des GAV abgeführten Gewinne an die 
(vermeintliche) Organträger-GmbH werteten Fin-
Verw und BFH als vGA, weil eben die Vertrags-
laufzeit wegen fehlender Verlängerung abgelau-
fen war. Es müsse ausgeschlossen sein, dass den 
Vertragsparteien je nach wirtschaftlicher und steu-
erlicher Situation ein „faktisches Wahlrecht“ einge-
räumt werde, sich entweder auf den konkreten 
Vertragstext oder aber auf ein Redaktionsverse-
hen zu berufen.  
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Auch ein zu einem späteren Zeitpunkt vorgenom-
mener Nachtragsvermerk eines Notars entfalte 
keine steuerliche Rückwirkung, wenn sich der tat-
sächlich gewollte Vertragsinhalt nicht objektiv aus 
den Vertragsregelungen heraus ergebe und un-
klar sei, wie eine mögliche Lücke in der Vertrags-
urkunde zu füllen ist. 

 
Hinweis: 
 
Dieses Urteil unterstreicht, dass bei der Abfassung von 
Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträgen 
höchste Sorgfalt geboten ist. Unschärfen gehen steuer-
lich i.d.R. zu Lasten der beteiligten Unternehmen. 
 
– Tatsächliche Durchführung eines Gewinnab-

führungsvertrags: Mit seinem Urteil vom 
2.11.2022 (Az. I R 37/19) hat der BFH entschie-
den, dass sich die tatsächliche Durchführung ei-
nes Gewinnabführungsvertrags (§ 14 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG) nicht nur auf den 
Schlusspunkt des Ausgleichs aller aus dem Ge-
winnabführungsvertrag resultierenden Forderun-
gen und Verbindlichkeiten bezieht, sondern dass 
die entsprechenden Forderungen und Verbindlich-
keiten auch in den Jahresabschlüssen gebucht 
werden müssen. Die tatsächliche Durchführung 
eines EAV vollziehe sich vielmehr in zwei Stufen. 
Die erste Stufe erfordere, dass die entsprechen-
den Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem EAV 
sowohl bei der Organträgerin als auch bei der Or-
gangesellschaft bilanziell ausgewiesen werden. 
Im Anschluss müssen im zweiten Schritt die ver-
traglichen Vereinbarungen tatsächlich vollzogen 
werden, also Gewinne durch Zahlung oder Ver-
rechnung an den Organträger abgeführt bzw. Ver-
luste ausgeglichen werden. Die reine Buchung der 
Forderung/Verbindlichkeit aus dem EAV ohne Er-
füllungswirkung sei nicht ausreichend. 

 
Zudem soll nach Feststellung des BFH die Nicht-
durchführung des Gewinnabführungsvertrags 
während der Mindestvertragslaufzeit von fünf Jah-
ren nicht nur zu einer Unterbrechung der körper-
schaftsteuerrechtlichen Organschaft für einzelne 
Veranlagungszeiträume führen, sondern insge-
samt eine (rückwirkende) Nichtanerkennung der 
körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft nach 
sich ziehen. 
 

Hinweis: 
 
In der praktischen Umsetzung ist also mit höchster 
Sorgfalt auch schon auf die korrekte bilanzielle Abbil-
dung der Organschaft zu achten. Denn nach der Ent-
scheidung des BFH (die i.Ü. explizit gegen einen Teil 
der Auffassung in der Fachliteratur getroffen wurde) 
kann eine fehlerhafte Bilanzierung des Ausgleichsan-
spruchs auch nicht als fehlerhafter Bilanzansatz i.S. der 
Fiktion des § 14 Abs. 1 Nr. 3 Satz 4 KStG angesehen 
werden; eine „Heilung“ über diese Fiktion scheidet aus. 
 
– Tatsächliche Durchführung eines Gewinnab-

führungsvertrags (Verrechnungskonto): Mit 
seinem nicht rechtskräftigen Urteil vom 21.6.2022 
hat das FG Köln (Az. 10 K 1406/18) entschieden, 
dass ein GAV nur dann auch tatsächlich durchge-
führt ist, wenn die durch ihn begründeten Ver-
pflichtungen innerhalb angemessener Zeit 

beglichen werden. Daher führe die bloße Verbu-
chung auf einem Verrechnungskonto ohne zeitna-
hen Ausgleich auch nicht zur Begleichung der 
durch den GAV begründeten Verpflichtung in an-
gemessener Zeit. Im konkreten Streitfall war zu-
nächst lediglich der von der Organ-GmbH an den 
Organträger abzuführende Gewinn (ebenso wie 
Zinszahlungen) gegen das Konto „Verbindlichkei-
ten gegen Gesellschafter“ gebucht worden. Auf 
diesem Verrechnungskonto erfolgten dann aber 
keinerlei weitere Buchungen. 

 
Hinweis: 
 
Die weitere Rechtsentwicklung ist angesichts der beim 
BFH unter dem Az. I R 37/22 anhängigen Revision auf-
merksam zu beobachten. Unstreitig ist jedenfalls, dass 
ein schlichter Verbindlichkeitsausweis zur Anerkennung 
der „Durchführung“ der organschaftlichen Organschaft 
nicht genügt. 
 
– Tatsächliche Durchführung eines Gewinnab-

führungsvertrags (Erfüllungssurrogate): Mit 
seinem noch nicht rechtskräftigen Urteil vom 
30.6.2022 hat das FG Hamburg (Az. 6 K 182/20) 
zur Frage der tatsächlichen Durchführung eines 
Ergebnisabführungsvertrags entschieden, dass 
der Durchführung eines Ergebnisabführungsver-
trags die Umwandlung eines Gewinnabführungs- 
oder eines Verlustübernahmeanspruchs in ein 
Darlehen grundsätzlich nicht entgegensteht und 
dass ein solches Darlehen auch nicht fremdüblich 
vereinbart sein muss (zeitnahe Erfüllung durch Er-
füllungssurrogate). Allerdings müsse, so das FG, 
der Darlehensanspruch werthaltig sein, damit der 
Vertrag als durchgeführt anzusehen (und damit 
die Organschaft anzuerkennen) sei. 

 
Hinweis: 
 
Das FG Hamburg unterstreicht also nochmals die tat-
sächliche Durchführung der GAV. Hier soll es einerseits 
nicht genügen, schlicht Forderungen und Verbindlich-
keiten einzubuchen, da der Anspruch auf Gewinnabfüh-
rung als auch die Verpflichtung zum Verlustausgleich 
mit Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahrs der Organge-
sellschaft entstehen. Andererseits soll aber – als prakti-
kabler Ausweg – die Umwandlung in ein Darlehen aus-
reichend sein, wobei die vorherige Erfüllung der gegen-
seitigen Ansprüche durch Zahlung und anschließende 
Neuausreichung als Darlehen ebenso wenig erforder-
lich sein soll wie die Vereinbarung einer marktüblichen 
Verzinsung. Der Umwandlung der Forderung in ein Dar-
lehen sollte eine klar dokumentierte Vereinbarung zu-
grunde liegen. 
 
Steuerfragen auf der Gesellschaftsebene: 
 
– Dividendenfreistellung bei Streubesitzdividen-

den – Berechnung der Beteiligungsschwelle: 
Der Regelungskreis des § 8b KStG sieht (mit dem 
Ziel der Vermeidung einer mehrfachen Körper-
schaftsteuerbelastung/Vermeidung des sog. Kas-
kadeneffekts) vor, dass Dividendenerträge und 
Veräußerungsergebnisse auf der Ebene der Mut-
ter-GmbH bei der Ermittlung des Einkommens au-
ßer Ansatz bleiben, also bei dieser – verkürzt dar-
gestellt – steuerfrei sind. Dies gilt in Bezug auf Di-
videndenerträge aber nur dann, wenn die 
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Beteiligung am Grund- oder Stammkapital der 
ausschüttenden Gesellschaft zu Beginn des Ka-
lenderjahres unmittelbar mindestens 10 % betra-
gen hat. Zur Berechnung dieser Beteiligungs-
schwelle hat der BFH mit Urteil vom 7.6.2023 (Az. 
I R 50/19) entschieden, dass entscheidend auf 
das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen ab-
zustellen ist, also die steuerrechtliche Zurechnung 
der Kapitalanteile nach § 39 AO maßgebend ist. 
Im konkreten Streitfall hatte die Anteilsübertra-
gung nach dem Kaufvertrag zwar unter der auf-
schiebenden Bedingung der vollständigen Kauf-
preiszahlung gestanden (die – auf Grund einer zu-
nächst fehlgeschlagenen Überweisung – erst im 
Januar erfolgte), der BFH nahm aber den Über-
gang des wirtschaftlichen Eigentums bereits zu 
Jahresbeginn an, da die erwerbende GmbH schon 
eine rechtlich geschützte, auf den Erwerb des 
Rechts gerichtete Position erworben hatte. 

 
Hinweis: 
 
Dieses Ergebnis entspricht der h.M. im Fachschrifttum; 
es genügt also der Übergang des wirtschaftlichen Ei-
gentums, um die Dividendenbefreiung geltend machen 
zu können. Im konkreten Fall ist eine sorgfältige Gestal-
tung des Anteilsübergangs notwendig, um für den Er-
werber die Steuerbefreiung von Gewinnausschüttungen 
sicherzustellen. 
 
Steuerfragen auf der Gesellschafterebene: 
 
– Steuerliche Behandlung eines punktuell sat-

zungsdurchbrechenden inkongruenten Vorab-
gewinnausschüttungsbeschlusses: Mit seinem 
Urteil vom 28.9.2022 (Az. VIII R 20/20) hat sich 
der BFH explizit gegen die Auffassung der Fin-
Verw gestellt und entschieden, dass ein punktuell 
satzungsdurchbrechender Beschluss über eine in-
kongruente Vorabausschüttung, der von der Ge-
sellschafterversammlung einstimmig gefasst wor-
den ist und von keinem Gesellschafter angefoch-
ten werden kann, als zivilrechtlich wirksamer Aus-
schüttungsbeschluss der Besteuerung zu Grunde 
zu legen ist. Ein Gesellschafter, an den nach ei-
nem solchen Beschluss kein Gewinn verteilt wird, 
erzielt demnach auch keine Einkünfte. 

 
Hinweis: 
 
Insoweit führt der BFH seine Rechtsprechung fort, nach 
der inkongruente Gewinnausschüttungen steuerlich 
durchaus anzuerkennen sein können. Dem Vernehmen 
nach ist insoweit eine Stellungnahme der FinVerw zu 
dieser geänderten Rechtsprechung in Vorbereitung. 
 
– Anwendung des § 17 EStG bei der sog. Weg-

zugsbesteuerung: Mit Urteil vom 21.12.2022 (Az. 
I R 55/19) hat der BFH bestätigt, dass § 6 AStG 
die Rechtsfolgen des § 17 EStG auch auf die Fälle 
der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht 
ausdehnt, also einen besonderen Steuerentstri-
ckungstatbestand ohne Gewinnrealisierung bein-
haltet. Erfasst werden soll mit dieser Regelung der 
die Beteiligung betreffende Wertzuwachs während 
der Zeit der unbeschränkten Steuerpflicht. Aller-
dings entfällt die Besteuerung nachträglich, wenn 
der Stpfl. innerhalb von sieben Jahren seit Been-
digung der unbeschränkten Steuerpflicht wieder 

unbeschränkt steuerpflichtig wird. Nach Ansicht 
des BFH sei dieses Merkmal einer „nur vorüberge-
henden Abwesenheit“ schon dann erfüllt, wenn 
der Stpfl. tatsächlich innerhalb des gesetzlich be-
stimmten Zeitrahmens nach dem Wegzug wieder 
unbeschränkt steuerpflichtig wird. Auf eine (sub-
jektive) „Rückkehrabsicht“ komme es nicht an. 

 
Hinweis: 
 
Dieses Urteil des BFH unterstreicht, dass ein Wegzug 
in Drittstaaten erhebliche steuerliche Risiken mit sich 
bringen kann. Daher sollte frühzeitig steuerlicher Rat 
eingeholt und auch schon vorsorglich erwogen werden, 
bereits bei Wegzug im Sinne einer Beweisvorsorge ei-
nen etwaigen Rückkehrwillen zu dokumentieren. 
 
– Schuldzinsenabzug beim Gesellschafter aus 

einem Darlehen zur Finanzierung einer Bürg-
schaftsinanspruchnahme: Mit seinem Be-
schluss vom 22.2.2023 (Az. VIII B 4/22) hat der 
BFH zum Werbungskostenabzug eines GmbH-
Gesellschafters im Bereich der sog. Abgeltungs-
teuer entschieden, dass der Abzug von Schuldzin-
sen für ein Refinanzierungsdarlehen, das zur Fi-
nanzierung einer Bürgschaftsinanspruchnahme 
aufgenommen wird, bei den Einkünften aus Kapi-
talvermögen vorbehaltlich der Regelung in § 32d 
Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 EStG ausgeschlossen ist. 

 
Hinweis: 
 
Dieser Beschluss unterstreicht, dass im Bereich der Ab-
geltungsteuer in der praktischen Gestaltung gerade von 
Refinanzierungen und Bürgschaftsübernahmen die Tat-
bestandsvoraussetzungen des § 32d EStG sehr sorg-
fältig zu prüfen sind, um im konkreten Einzelfall auch 
einen Abzug der tatsächlichen Werbungskosten errei-
chen zu können. Dagegen ist ein Abzug der Refinanzie-
rungszinsen dann möglich, wenn die GmbH-Beteiligung 
in einem steuerlichen Betriebsvermögen gehalten wird 
bzw. wurde. Insoweit sind frühzeitig Gestaltungen hin-
sichtlich der optimalen Finanzierungsstruktur zu prüfen. 

5. VGA-Checkliste: Wichtige aktuelle Ent-

scheidungen zur verdeckten Gewinnaus-

schüttung 

Der anstehende Jahreswechsel sollte zum Anlass ge-
nommen werden, bestehende Vereinbarungen zwi-
schen der GmbH und ihren Gesellschaftern bzw. Ge-
sellschafter-Geschäftsführern in Hinblick auf vGA-Risi-
ken zu überprüfen, wobei insbesondere die nachfol-
gend genannten, zumeist im Jahr 2023 bekannt gewor-
denen finanzgerichtlichen Entscheidungen zu beachten 
sind. Die Überprüfung der Vereinbarungen könnte nach 
Art einer Checkliste strukturiert anhand folgender 
Schwerpunkte erfolgen: 
 
a) Übergreifende Fragen 

 
b) Geschäftsführerverträge (Gesamtausstattung, 

Nebenleistungen) 
 

c) Pensionszusagen/Altersversorgung (insbeson-
dere Erdienbarkeit und Finanzierbarkeit) 
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a) Übergreifende Fragen 
 

Begriff der vGA i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 
EStG und i.S. des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG: Mit Be-
schluss vom 30.5.2023 (Az. VIII B 15/22) hat der BFH 
in einem Verfahren um die Nichtzulassung der Revision 
seine bisherige Rechtsprechung zum Begriff der vGA 
bestätigt und festgestellt, dass eine vGA gem. § 20 
Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG gerade nicht voraussetzt, 
dass der dem Anteilseigner gewährte Vermögensvorteil 
der Minderung des Unterschiedsbetrags bei der Gesell-
schaft bei einer vGA gem. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG ent-
spricht. Das heißt, dass der Ansatz einer vGA auf der 
Gesellschaftsebene eine Bereicherung des Gesell-
schafters oder den Zufluss eines Vermögensvorteils bei 
dem Gesellschafter nicht notwendigerweise voraus-
setzt. Mithin kann der Annahme einer vGA beim Gesell-
schafter nicht damit begegnet werden, dass diese nicht 
zu einer Gewinnminderung bei der Gesellschaft geführt 
habe. 
Hinweis: 
Mit der durch diesen Beschluss unterstrichenen Auffas-
sung ist i.Ü. auch die Konsequenz verbunden, dass ein 
gleichzeitig mit der vGA entstehender Ausgleichsan-
spruch diese nicht kompensiert (Saldierungsverbot) und 
Leistungen des Gesellschafters zum Ausgleich des 
durch den Geschäftsvorfall entstehenden Vermögens-
nachteils die vGA daher nicht mehr berühren (sie sind 
regelmäßig als verdeckte Einlagen zu qualifizieren). 
 
b) Geschäftsführerverträge (Gesamtausstattung, 

Nebenleistungen) 
 

– VGA bei nicht fremdüblicher Verzinsung einer 
Darlehensforderung (Gesellschafterverrech-
nungskonto): Mit Urteil v. 22.2.2023 (Az. 
I R 27/20) hat der BFH zur Frage der fremdübli-
chen Vergütung von Gesellschafterdarlehen ent-
schieden, dass der Verzicht auf eine angemes-
sene Verzinsung der auf einem Gesellschafterver-
rechnungskonto verbuchten Darlehensforderung 
einer GmbH zur Annahme einer vGA führen kann, 
und dass es bei der regelmäßig gebotenen Schät-
zung der fremdüblichen Zinsen nicht zu beanstan-
den ist, wenn von dem Erfahrungssatz ausgegan-
gen wird, dass sich private Darlehensgeber und 
Darlehensnehmer die bankübliche Marge zwi-
schen Soll- und Habenzinsen teilen. 

 
Hinweis: 
 
Der BFH hat insoweit seine bisherige Rechtsprechung 
bestätigt und fortgeführt. Daher sollte in der Praxis sorg-
fältig auf die Verzinsung entsprechender Verrechnungs-
konten geachtet werden. Der BFH hat i.Ü. eine Bezug-
nahme auf statistische Daten der Deutschen Bundes-
bank ebenso wenig kritisiert wie einen Zinsaufschlag zu 
Gunsten der GmbH angesichts einer fehlenden Besi-
cherung der Forderung. Gerade vor dem Hintergrund 
des deutlich veränderten Zinsumfeldes müssen Zins-
vereinbarungen betreffend Verrechnungskonten zwi-
schen GmbH und Gesellschafter überprüft und ggf. an 
das aktuelle Zinsniveau angepasst werden. 
 
c) Pensionszusagen/Altersversorgung (insbe-

sondere Erdienbarkeit und Finanzierbarkeit) 
 

– VGA bei gleichzeitigem Bezug von Versor-
gungszahlungen und Geschäftsführergehalt: 

Mit seinem Urteil vom 15.3.2023 (Az. I R 41/19) 
hat der BFH zur Problematik der an den beherr-
schenden Gesellschafter einer GmbH gezahlten 
Altersversorgung unter dem Aspekt der vGA (in 
Fortentwicklung der bisherigen Rechtsprechung) 
festgestellt, dass es aus steuerrechtlicher Sicht 
nicht zu beanstanden ist, wenn ein Versorgungs-
versprechen der Kapitalgesellschaft nicht von dem 
endgültigen Ausscheiden des Begünstigten aus 
dem Dienstverhältnis als Geschäftsführer, son-
dern allein von dem Erreichen der Altersgrenze 
abhängig gemacht wird. Werde allerdings nach 
dem Eintritt des Versorgungsfalles neben der Ver-
sorgungsleistung bei voller Weiterbeschäftigung 
als Geschäftsführer für diese Tätigkeit lediglich ein 
reduziertes Gehalt gezahlt, liege nach der Maß-
gabe eines hypothetischen Fremdvergleichs dann 
keine gesellschaftliche Veranlassung vor, wenn 
die Gehaltszahlung die Differenz zwischen der 
Versorgungszahlung und den letzten Aktivbezü-
gen nicht überschreitet. Denn ein ordentlicher und 
gewissenhafter Geschäftsleiter würde zwar nicht 
gleichzeitig sowohl die volle Versorgung als auch 
ein volles Gehalt für die Tätigkeit (Weiterbeschäf-
tigung als Geschäftsführer) zahlen. Er würde aber 
auch nicht erwarten, dass ein „pensionierter“ Ge-
schäftsführer „umsonst“ weiterarbeitet. Vielmehr 
würde er grundsätzlich bereit sein, neben der Ver-
sorgung, die (nur) für die angemessene Versor-
gung im Ruhestand gezahlt wird, für die (zusätzli-
chen) Dienste auf Grund der fortgeführten oder 
wieder aufgenommenen Tätigkeit als Geschäfts-
führer ein Gehalt bis zur Höhe der Differenz zwi-
schen der Versorgung und den letzten Aktivbezü-
gen zu zahlen. 

 
Hinweis: 
 
Mit dieser Entscheidung hat der BFH seine bisherige 
Rechtsprechung fortgeführt und aufgezeigt, dass ein re-
duziertes Gehalt dazu führen kann, dass die Annahme 
einer vGA bei Weiterbeschäftigung vermieden werden 
kann. In der Praxis ist allerdings u.a. darauf zu achten, 
dass mit der Reduzierung des Gehalts nicht auch eine 
Reduzierung der Arbeitszeiten bzw. Aufgabenbereiche 
einhergeht. 
 
– Sanierungsbedingte Abfindung einer Pensi-

onszusage muss nicht zwingend zu einer vGA 
führen: Mit seinem nicht rechtskräftigen Urteil 
vom 26.5.2023 (Az. 4 K 3618/18 E) hat das FG 
Münster entschieden, dass die Abfindung einer zu 
Gunsten eines beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführers bestehenden Pensionszusage 
dann nicht zu einer vGA führt, wenn die Abfindung 
dazu dient, eine (unmittelbar drohende) Zahlungs-
unfähigkeit der GmbH zu beseitigen. 

 
Im konkreten Streitfall war – sehr verkürzt – dem Ge-
sellschafter-Geschäftsführer in 2002 ein Rechtsan-
spruch auf Versorgung („Pensionszusage“ u.a. mit Wit-
wenversorgung) zugesagt worden mit der Einschrän-
kung, dass die GmbH bei wesentlicher Verschlechte-
rung ihrer wirtschaftlichen Lage die zugesagten Leistun-
gen kürzen oder einstellen durfte. Jahre später wurde 
auf Grund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 
GmbH beschlossen, die erteilte Pensionszusage zum 
1.12.2012 aufzuheben und eine Vereinbarung zur Ab-
findung der Versorgungsansprüche zu treffen.  
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Die GmbH sagte dabei eine Abfindung von 66 T€ zu, 
die sie aus den Zahlungen der von ihr gekündigten 
Rückdeckungsversicherungen begleichen konnte. Da-
her buchte sie in ihrer eigenen Gewinnermittlung u.a. 
die bis dahin bilanzierte Pensionsrückstellung sowie die 
Forderung aus den Rückdeckungsversicherungen er-
folgswirksam aus. Das FG argumentierte gegen das 
Vorliegen einer vGA, dass die gesellschaftliche Veran-
lassung fehle, da die geleistete Abfindungszahlung 
nicht ohne Gegenleistung erfolgt sei, da der Geschäfts-
führer diese im Gegenzug für den Wegfall seines Pen-
sionsanspruchs erhalten hatte. Im Ergebnis habe es 
sich um ein entgeltliches Austauschgeschäft gehandelt. 
Aus Sicht der GmbH hätte ein ordentlicher und gewis-
senhafter Geschäftsführer dem Abfindungsplan zuge-
stimmt, um die drohende Insolvenzreife und wirtschaft-
liche Krise der GmbH zu beseitigen. 
 
Hinweis: 
 
Angesichts des anhängigen Revisionsverfahrens ist die 
weitere Rechtsentwicklung zu verfolgen. Sollte der BFH 
die Argumentation des FG bestätigen, könnten in wirt-
schaftlichen Krisen einer GmbH bestehende Pensions-
ansprüche vergleichsweise rechtssicher abgefunden 
werden. 
 

VIII. BEILAGE „ABGABE- UND ZAH-
LUNGSTERMINE 2024“ 

1. Wichtige Steuertermine 2024 

(in Klammern der letzte Tag der Zahlungs-Schonfrist – 
siehe unten 2.b, bb) (Tabelle siehe Anhang) 
 
1 Vgl. auch die folgenden Hinweise. 
2 Hinweis: Bei Zahlungen durch Scheck gilt die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang als entrichtet. 
3 27.5./29.5. in Bundesländern, in denen Fronleichnam 
kein Feiertag ist. 
4 Bei Kapitalerträgen i.S.d § 43 Abs. 1 Satz 1 EStG (v.a. 
von Kapitalgesellschaften vorgenommene Gewinnaus-
schüttungen) ist die einbehaltene Steuer, soweit es sich 
nicht um Kapitalerträge i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG 
handelt, zu dem Zeitpunkt abzuführen, in dem die Kapi-
talerträge den Gläubigern zufließen. Zufluss gilt als an 
dem Tage erfolgt, der im Beschluss als Tag der Aus-
zahlung bestimmt worden ist. 
5 Zur Wahrung der Frist muss der Beitragsnachweis am 
Vortag bis spätestens 24:00 Uhr eingereicht sein. 
6 Bzw. 24.10./26.10. in den Bundesländern, in denen 
der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist. 

2. Hinweise 

Nachfolgend werden einzelne Grundsätze zu den Erklä-
rungs- und Zahlungspflichten dargestellt. 
 
a) Einzelne Steuerarten 
 
aa) Umsatzsteuer (USt) 
 
Die USt-Voranmeldungen sind jeweils für einen be-
stimmten sog. Voranmeldungszeitraum abzugeben. 
Voranmeldungszeitraum ist das Kalendervierteljahr, 
wenn die USt des vorangegangenen Kalenderjahrs 
nicht mehr als 7 500 € betrug.  

In diesem Fall sind die Voranmeldungen grds. bis zum 
10.4. (I. Quartal), 10.7. (II. Quartal), 10.10. (III. Quartal) 
und 10.1. des Folgejahrs (IV. Quartal) zu übermitteln. 
Bis zu diesen Terminen ist die angemeldete USt regel-
mäßig auch zu entrichten. 
 
Betrug die USt für das vorangegangene Kalenderjahr 
mehr als 7 500 €, sind die USt-Voranmeldungen für je-
den Monat zu übermitteln, und zwar immer bis zum 
10. eines Monats für den vorangegangenen Monat. Bis 
dahin ist die angemeldete USt auch zu zahlen. 
 
Betrug die USt für das vorangegangene Kalenderjahr 
nicht mehr als 1 000 €, kann das Finanzamt den Un-
ternehmer von der Verpflichtung zur Abgabe der Voran-
meldungen und Entrichtung der Vorauszahlungen be-
freien. In diesem Fall ist lediglich die USt-Jahreserklä-
rung zu übermitteln. 
 
Diese Regeln gelten auch für Existenzgründer. Aller-
dings ist bei diesen im Gründungsjahr zur Ermittlung 
des Voranmeldungszeitraums die voraussichtliche 
Steuer des laufenden Kalenderjahres maßgebend. Im 
Folgejahr kommt es auf die tatsächliche Steuer für das 
Gründungsjahr umgerechnet in eine Jahressteuer an. 
 
Die Fristen zur Abgabe der Voranmeldungen können 
auf Antrag des Unternehmers um einen Monat verlän-
gert werden (sog. Dauerfristverlängerung). Dement-
sprechend verlängert sich auch die Zahlungsfrist. Bei 
Unternehmern, die zur monatlichen Voranmeldung ver-
pflichtet sind, wird dem Antrag auf Dauerfristverlänge-
rung nur stattgegeben, wenn sie bis zum 10.2. eine 
Sondervorauszahlung i.H.v. 1/11 der gesamten Vo-
rauszahlungen für das vorangegangene Kalenderjahr 
anmelden und entrichten. Die Sondervorauszahlung 
wird i.d.R. bei der USt-Vorauszahlung für den Dezem-
ber des Jahres angerechnet. 
 
Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer, für die ein 
Zahlungsaufschub bewilligt ist, wurde auf den 26. des 
zweiten auf die Einfuhr folgenden Monats verschoben. 
 
bb) Lohnsteuer (LSt) 
 
Jeder Arbeitgeber muss für den jeweiligen LSt-Anmel-
dungszeitraum eine LSt-Anmeldung übermitteln, und 
zwar bis zum 10. des nachfolgenden Monats. Bis zu 
diesen Terminen ist die LSt auch an das Finanzamt ab-
zuführen. Anmeldungszeitraum ist der Kalendermonat, 
wenn die LSt für alle Arbeitnehmer zusammen im vo-
rangegangenen Kalenderjahr mehr als 5 000 € betra-
gen hat. 
 
Hat die LSt für das vorangegangene Kalenderjahr nicht 
mehr als 5 000 €, aber mehr als 1 080 € betragen, ist 
das Kalendervierteljahr der Anmeldungszeitraum. Die 
LSt-Anmeldungen sind dann bis zum 10.4. (I. Quartal), 
10.7. (II. Quartal), 10.10. (III. Quartal) und 10.1. des 
Folgejahrs (IV. Quartal) abzugeben. Hat die LSt für das 
vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 1 080 € 
betragen, ist das Kalenderjahr der Anmeldungszeit-
raum (Abgabetermin: 10.1. des Folgejahrs). 
 
Hinweis: 
 
Bei der LSt gibt es nicht die Möglichkeit einer Dauerfrist-
verlängerung. 
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cc) Bauabzugsteuer 
 
Die Bauabzugsteuer ist jeweils bis zum 10. des nachfol-
genden Monats anzumelden und abzuführen, und zwar 
ohne die Möglichkeit der Dauerfristverlängerung. Ab 
dem VZ 2025 ist verpflichtend eine elektronische An-
meldung der Bauabzugssteuer vorgesehen. 
 
dd) Grundsteuer 
Die Grundsteuer wird im Regelfall zu je einem Viertel 
des Jahresbetrags am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. fäl-
lig. Bei Kleinbeträgen (bis 30 €) können abweichende 
Fälligkeiten von den Gemeinden bestimmt werden. Auf 
Antrag des Schuldners der Grundsteuer kann die 
Grundsteuer am 1.7. in einem Jahresbetrag entrichtet 
werden. Der Antrag hierfür muss spätestens bis zum 
30.9. des vorangegangenen Kalenderjahrs gestellt wer-
den. Die Zahlungsweise bleibt so lange maßgebend, bis 
ihre Änderung beantragt wird. 
 
ee) Steuerabzug nach § 50a EStG 
 
Der Steuerabzug nach § 50a EStG betrifft insbesondere 
künstlerische, sportliche, unterhaltende u.ä. Leistungen 
von in Deutschland beschränkt Stpfl. Ebenfalls betrof-
fen sind Vergütungen an in Deutschland beschränkt 
steuerpflichtige Aufsichtsratsmitglieder. Anzumelden 
und abzuführen ist die Steuer vom Leistungsempfän-
ger für das Kalendervierteljahr. Abführungszeitpunkt 
ist spätestens der 10. des Monats, der dem Kalender-
vierteljahr folgt. 
 
Die elektronische Anmeldung der Abzugssteuern ist an 
das Bundeszentralamt für Steuern zu richten. 
 
ff) Sozialversicherungsbeiträge 
 
Der Beitragsnachweis zur Sozialversicherung ist am 
drittletzten Bankarbeitstag des Monats zur Zahlung fäl-
lig (Zahlungseingang bei der Krankenkasse). Zwei Tage 
vor Fälligkeit sind die Beiträge per Beitragsnachweis 
durch Datenübermittlung zu melden. Der Nachweis 
muss am Vortag bis spätestens 24:00 Uhr eingereicht 
sein. 
 
b) Schonfristen 
 
aa) Abgabefrist 
 
Wird eine USt-Voranmeldung, LSt-Anmeldung oder 
Steuererklärung nicht rechtzeitig abgegeben, kann das 
Finanzamt einen Verspätungszuschlag festsetzen. 
Bei der Abgabefrist gibt es keine Schonfrist. Das Fi-
nanzamt kann in begründeten Fällen auf Antrag des 
Stpfl. eine Fristverlängerung zur Abgabe der Steuerer-
klärung gewähren. 
 
Hinweis: 
 
USt-Voranmeldungen und LSt-Anmeldungen sind auf 
elektronischem Wege nach Maßgabe der Steuerda-
ten-Übermittlungsverordnung einzureichen. Nur wenn 
in Einzelfällen eine elektronische Übermittlung nicht 
möglich ist, kann das Finanzamt auf Antrag die Abgabe 
in Papierform zulassen. Eine Freistellung von der elekt-
ronischen Abgabe kommt jedoch nur in sog. Härtefällen 
in Frage. Hiervon ist auszugehen, wenn eine Übermitt-
lung durch Datenfernübertragung für den Stpfl. wirt-
schaftlich oder persönlich unzumutbar ist.  

Sofern die Übermittlung durch einen Angehörigen der 
steuerlich beratenden Berufe erfolgt, hat diese stets auf 
elektronischem Wege zu erfolgen. 
 
bb) Zahlungsschonfrist 
 
Wenn der Steueranspruch nicht rechtzeitig ausgegli-
chen wird, entstehen Säumniszuschläge. Erfolgt die 
Zahlung innerhalb von drei Tagen nach dem Fällig-
keitstermin, werden Säumniszuschläge nicht erhoben. 
Diese Zahlungsschonfrist gilt jedoch nicht bei Barzah-
lungen oder Scheckeinreichungen. Eine Barzahlung 
muss spätestens am Fälligkeitstag erfolgen. Bei Hin-
gabe von Schecks gilt die Zahlung nicht bereits am Tag 
des Eingangs bei dem Finanzamt, sondern erst drei 
Tage nach dem Eingangstag als entrichtet. 
 
Die Finanzämter erheben aber ausnahmsweise keinen 
Säumniszuschlag, wenn eine Anmeldung erst nach 
dem Fälligkeitstag bei dem Finanzamt eingeht und die 
Zahlung mit Abgabe der Anmeldung – ggf. unter Einhal-
tung der Zahlungs-Schonfrist – erfolgt. Wegen der ver-
späteten Einreichung der Anmeldung kann jedoch die 
Festsetzung eines Verspätungszuschlags drohen. 
Die rechtzeitige Zahlung muss durch eine pünktliche 
Überweisung oder Erteilung einer Abbuchungsermäch-
tigung (SEPA-Mandat) gewährleistet werden. 
 
Hinweis: 
 
Eine Zahlung durch den Stpfl. nach dem Fälligkeitster-
min, aber noch innerhalb der Zahlungsschonfrist, ist 
keine fristgerechte Zahlung. Sie ist pflichtwidrig, bleibt 
aber sanktionslos. Wird jedoch die Zahlungsschonfrist 
– wenn auch versehentlich – überschritten (z.B. durch 
einen Fehler der Bank), setzt das Finanzamt Säumnis-
zuschläge fest, ohne dass ein Erlass in Betracht käme. 
Dies gilt jedenfalls für die Stpfl., die ihre Steuern laufend 
unter Ausnutzung der Schonfrist zahlen, denn sie sind 
aus Sicht der FinVerw keine pünktlichen Steuerzahler 
und gelten daher nicht als erlasswürdig. 
 
c) Termine am Wochenende oder Feiertag 

 
Fällt einer der genannten Abgabe- oder Zahlungster-
mine auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen 
Feiertag, verlängert sich die Frist bis zum Ablauf des 
nächstfolgenden Werktags. 
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IX. ANHANG 

 
1. Tabelle: Übersicht: Beitragsbemessungsgrenzen 
 

 

Rentenversicherung und Ar-

beitslosenversicherung  

West Ost 

2023 2024 2023 2024 

Beitragsbemessungsgrenze          

– jährlich  87.600,00 €  90.600,00 €  85.200,00 €  89.400,00 €  

– monatlich    7.300,00 €    7.550,00 €    7.450,00 €    7.450,00 €  

Gesetzliche Krankenversiche-

rung/Pflegeversicherung  

2023 2024 2023 2024 

Beitragsbemessungsgrenze          

– jährlich  59.850,00 €  62.100,00 €  59.850,00 €  62.100,00 €  

– monatlich    4.987,50 €    5.175,00 €    4.987,50 €    5.175,00 €  

Versicherungspflichtgrenze          

– jährlich  66.600,00 €  69.300,00 €  66.600,00 €  69.300,00 €  

– monatlich    5.550,00 €    5.775,00 €    5.550,00 €    5.775,00 €  

Versicherungspflichtgrenze für 

Arbeitnehmer, die am 

31.12.2002 PKV-versichert wa-

ren  

        

– jährlich  59.850,00 €  62.100,00 €  59.850,00 €  62.100,00 €  

– monatlich    4.987,50 €    5.175,00 €    4.987,50 €    5.175,00 €  

 
 

2. Tabelle: Beitragssätze zur Sozialversicherung 

 

gesetzliche Rentenversicherung  18,6 %  

Arbeitslosenversicherung  2,6 %  

gesetzliche Pflegeversicherung  3,4 % (4,0 % bei kinderlosen Versicherten, die das 23. Lebens-

jahr vollendet haben; den Beitragszuschlag von 0,6 % trägt der 

Arbeitnehmer alleine) 

Eltern mit mehr als einem Kind unter 25. Jahren werden entlastet; 

ab dem 2. Kind um jeweils 0,25 %-Punkte je Kind, max. 1,0 %. 

Der Abschlag mindert ausschließlich den Arbeitnehmeranteil; der 

Arbeitgeberanteil bleibt konstant bei 1,7 %.  

gesetzliche Krankenversicherung  14,6 %  

  durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung: 1,7 % (2023: 1,6 %) – der Zusatzbeitrag (und 

die Umlagesätze) der einzelnen Krankenkassen können sich 

hiervon abweichend entwickeln.  
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3. Tabelle: Übersicht: Sachbezugswerte 

 

Jahr  freie Verpflegung 

insgesamt (kein 

minderjähriger Fa-

milienangehöriger)  

freie allgemeine Un-

terkunft bei Bele-

gung mit einem 

volljährigen Be-

schäftigten  

Frühstück Mittag- und Abendes-

sen je 

   
monatlich  

monatlich  monatlich täglich monatlich täglich 

2024  313,00 €  278,00 €  65,00 €  2,17 €  124,00 €  4,13 €  

2023  288,00 €  265,00 €  60,00 €  2,00 €  114,00 €  3,80 €  

 
 
 
4. Tabelle: Wichtige Steuertermine 2024  
 

Monat  Termin2  Steuer  monat-
lich  

viertel-
jährlich  

Januar 10.1. (15.1.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, Um-
satzsteuer, Bauabzugsteuer, Steuerabzug § 50a 
EStG  

12/2023  IV/2023  

  
Lohn- und Kirchensteuer – Jahresanmeldung 2023  

    

  
Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  11/2023  

  

25.1./29.1.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  1/2024  
  

Februar  12.2. (15.2.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, Um-
satzsteuer, Bauabzugsteuer  

1/2024  
  

  
Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  12/2023  IV/2023  

  1/11 Sonderzahlung für Umsatzsteuer-Dauerfristver-
längerung 2024  

    

15.2 (19.2.)  Gewerbesteuer, Grundsteuer  
  

I/2024  

15.2.  Sozialversicherung – Jahresmeldung 2023  
    

16.2.  Ablauf Einreichungsfrist der UV-Jahresmeldung 
2023  

    

23.2./27.2.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  2/2024  
  

März 11.3. (14.3.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, Um-
satzsteuer, Bauabzugsteuer  

2/2024  
  

  
Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  1/2024  

  

  
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer  

  
I/2024  

22.3./26.3.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  3/2024  
  

April 10.4. (15.4.)  Kapitalertragsteuer,4 Lohn- und Kirchensteuer, Um-
satzsteuer, Bauabzugsteuer, Steuerabzug § 50a 
EStG  

3/2024  I/2024  

  
Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  2/2024  

  

24.4./26.4.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  4/2024  
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Monat  Termin2  Steuer  monat-
lich  

viertel-
jährlich  

Mai 10.5. (13.5.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, Um-
satzsteuer, Bauabzugsteuer  

4/2024  
  

  
Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  3/2024  I/2024  

15.5. (21.5.)  Gewerbesteuer, Grundsteuer  
  

II/2024  

24.5.(27.5.)/28.5.(2
9.5.)3  

Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  5/2024  
  

Juni 10.6. (13.6.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, Um-
satzsteuer, Bauabzugsteuer  

5/2024  
  

  
Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  4/2024  

  

  
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer  

  
II/2024  

24.6./26.6.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  6/2024  
  

Juli 10.7. (15.7.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, Um-
satzsteuer, Bauabzugsteuer, Steuerabzug § 50a 
EStG  

6/2024  II/2024  

  
Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  5/2024  

  

3.7. (8.7.)  Grundsteuer (beantragte jährliche Fälligkeit)  
    

25.7./29.7.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  7/2024  
  

August 12.8. (15.8./16.8.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, Um-
satzsteuer, Bauabzugsteuer  

7/2024  
  

  
Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  6/2024  II/2024  

15.8./16.8. (19.8.)  Gewerbesteuer, Grundsteuer  
  

III/2024  

26.8./28.8.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  8/2024  
  

September 10.9. (13.9.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, Um-
satzsteuer, Bauabzugsteuer  

8/2024  
  

  
Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  7/2024  

  

  
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer  

  
III/2024  

24.9./26.9.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  9/2024  
  

Oktober 10.10. (14.10.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, Um-
satzsteuer, Bauabzugsteuer, Steuerabzug § 50a 
EStG  

9/2024  III/2024  

  
Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  8/2024  

  

24.10.(25.10.)/28.1
0.(29.10.)6  

Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  10/2024  
  

November 11.11. (14.11.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, Um-
satzsteuer, Bauabzugsteuer  

10/2024  
  

  
Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  9/2024  III/2024  

15.11. (18.11.)  Gewerbesteuer, Grundsteuer  
  

IV/2024  

25.11./27.11.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  11/2024  
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Monat  Termin2  Steuer  monat-
lich  

viertel-
jährlich  

Dezember 10.12. (13.12.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, Um-
satzsteuer, Bauabzugsteuer  

11/2024  
  

  
Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  10/2024  

  

  
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer  

  
IV/2024  

19.12./23.12.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  12/2024  
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KONTAKTE UND HINWEISE 

 
 

 S ▪ S ▪ P  

SPAETH & SCHNEIDER PARTNERSCHAFT mbB 

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT ▪ STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

 
Gartenstraße 1  
88212 Ravensburg 
 
Telefon: 0751 8801-0 
Telefax: 0751 8801-50 
email@spaeth-schneider.de 
www.spaeth-schneider.de 
 
Ihre Ansprechpartner 

Bei Fragen zu einzelnen Artikeln oder Interesse an den genannten Quellen helfen wir Ihnen gerne weiter. Bitte wenden 
Sie sich hierzu an die bekannten Mitarbeiter unserer Gesellschaft. Bei Anregungen zum Inhalt oder zur Darstellung 
unserer Mitteilungen wenden Sie sich bitte an Frau WP/StB Dipl.-Bw. (BA) Cornelia Wiethoff, Telefon 0751/8801-0 
oder email@spaeth-schneider.de. 
 
Bei Fragen zum Versand wenden Sie sich bitte an Frau Alexandra Zimoch, Telefon 0751/8801-0. 
 
Hinweise 

Unsere Mitteilungen sollen Mandanten und Geschäftspartner über steuerliche, betriebswirtschaftliche oder allgemein 
unternehmensbezogene Fragen informieren. Bei der Themenauswahl berücksichtigen wir die Relevanz und Dringlich-
keit für unsere Mandanten. Wir können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die fachlichen Aussagen 
sind zwangsläufig allgemeiner Art und lassen sich nicht unbesehen auf den konkreten Einzelfall übertragen.  


